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Einleitung

1	 Einleitung

Mit einem Fortschreiten des Klimawandels in einer 
Geschwindigkeit, die wesentlich höher ist als wissen-
schaftlich bisher erwartet war, wird die Bedeutung 
eines entschlossenen und ambitionierten Handelns 
für den Klimaschutz auf allen Ebenen erneut unter-
strichen. Dabei stehen auf nationaler Ebene zuneh-
mend nicht nur die nächsten ehrgeizigen Schritte der 
Treibhausgasminderung im Fokus. Vielmehr muss es 
darum gehen in den Zielkorridor hin zur Treibhaus-
gasneutralität einzuschwenken. Mit dem Positions-
papier „Treibhausgasminderung um 70 Prozent bis 
2030: So kann es gehen!“ (UBA 2019) hat das Um-
weltbundesamt gezeigt, wie Klimaschutz in diesem 
Jahrzehnt gelingen kann. Die dabei zu berücksichti-
gen Hindernisse und notwendigen Voraussetzungen 
hat das Umweltbundesamt mit der Studie „Ambiti-
onierter Klimaschutz: Fallstricke und Bedingungen 
des Gelingens“ (Lünenbürger, Purr, Schultz et al. 
2023) aufgezeigt. Aktuell zeigen die Projektionsdaten 
( Wehnemann et al. 2025), dass die Erreichung des Kli-
maschutzziels im Jahr 2030 mit den derzeitigen Politi-
ken in greifbare Nähe rückt. Dabei leisten die Sekto-
ren Energiewirtschaft, Verkehr, Industrie, Gebäude, 
Landwirtschaft und Abfallwirtschaft und Sonstiges 
sehr unterschiedliche Beiträge und befinden sich auf 
verschiedenen Pfaden. 

Das Ziel Deutschlands, Netto-Treibhausgasneutralität 
(im Folgenden Treibhausgasneutralität) im Jahr 2045 
zu erreichen, ist nur realisierbar, wenn alle Sektoren 
ihren größtmöglichen Beitrag leisten. Dabei muss es 
Ziel von Klimapolitik bleiben, Treibhausgase erst gar 
nicht zu erzeugen (Purr et al. 2025). Für die Umset-
zung verbleiben zwei Jahrzehnte. Angesichts langer 
Investitions- und Wirkzyklen, komplexer Infrastruk-
turherausforderungen, langer Planungsperioden und 
notwendiger Verhaltensänderungen, handelt es sich 
hierbei um einen vergleichsweise kurzen Zeitraum.

Neben einer weiterhin konsequenten Verfolgung der 
kurzfristigen Ziele bis 2030, sollte die Klimaschutz-
politik deswegen verstärkt die Sektoren auf lang-
fristige Transformationspfade setzen. Denn: Emissi-
onsminderungen im kommenden Jahrzehnt müssen 
bereits heute angegangen werden. Die Projektions-
daten 2025 (Wehnemann et al. 2025) unterstreichen 
eindrücklich, dass dieser sektorübergreifende Hand-
lungsbedarf besteht: das Minderungsziel für 2040 

wird voraussichtlich verfehlt. Die Weichenstellungen 
in den Sektoren müssen bereits jetzt die Treibhaus-
gasneutralität vorbereiten, sie langfristig aufrecht-
erhalten und -mehr noch- konform mit Netto-Nega-
tivemissionen über lange Zeiträume sein. Die dafür 
notwendigen Investitionen, die auch nachfolgen-
den Generationen zu Gute kommen, sollten bereits 
in dieser Legislaturperiode mitgedacht und in das 
anstehende Klimaschutzprogramm der Bundesregie-
rung integriert werden. Das Szenario CARESupreme 
des Umweltbundesamtes (siehe Box 1; Harthan et al. 
2025a, in Veröffentlichung und Purr et al. 2025) zeigt 
anhand von Maßnahmen und Instrumenten auf, wie 
die Sektoren zuzüglich der Senken in diesen Ziel
korridor zur Treibhausgasneutralität gelangen. 

Box 1  
Das CARESupreme-Szenario

Im Forschungsvorhaben „Transformation zu einem 

vollständig treibhausgasneutralen Deutschland 

(CARE)“ werden Pfade und Maßnahmen mittels sek-

torübergreifender Modellierungen aufgezeigt, wie 

Deutschland die Klimaziele und Netto-Treibhausgas-

neutralität sicher bis 2045 erreichen kann und wel-

che Anstrengungen in den einzelnen Sektoren und 

sektorübergreifend dafür notwendig sind (siehe dazu 

Harthan et al. 2025a, in Veröffentlichung und Purr et 

al. 2025). 

 

Dies bedeutet, dass konsequent die Handlungs- 

und Wirtschaftsmuster auf Klima- und Ressourcen-

schutz ausgerichtet werden, wie im Green Supreme-

Szenario der RESCUE-Studie (Purr et al. 2019). 

Maßnahmen und Instrumente beginnend bei der 

Energieeffizienz, Umstellung auf erneuerbare Ener-

gien, Elektrifizierung, gesunde Ernährung in Verbin-

dung mit Reduktion der Tierbestände, Kreislaufwirt-

schaft und Ressourcenschonung werden in einem 

ambitionierten Umfang politisch und gesellschaftlich 

umgesetzt. Im Ergebnis werden im Szenario CARESu-

preme Treibhausgase in Höhe von 48 Mio. t CO2-Äq. 

durch das menschliche Handeln erzeugt und davon 

46 Mio. t CO2-Äq. in die Atmosphäre emittiert.
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Einleitung

Die in diesem Szenario und hier vorgestellten Maß-
nahmen und Instrumente stellen eine Roadmap dar. 
Darüber hinaus ist und bleibt es Aufgabe einer ambi-
tionierten Politik, Klimaschutz als gesellschaftliche 
Transformationsaufgabe zu verstehen und konkrete 
Umsetzungsstrategien zu erarbeiten. Dies weitet den 
Blick für eine vernetzte Problemlösung und hilft die 
Folgewirkungen von Maßnahmen und Instrumen-
ten zu adressieren und neue, konstruktive Aushand-
lungsprozesse in der Gesellschaft auszulösen. Denn 
die Umsetzung eines ambitionierten Klimaschutzes 
entfaltet bereits heute unerwartete Dynamiken, de-
nen Politik aktiv begegnen muss. Auch wenn viele 
Weichen bereits gestellt sind, ist umfassender Klima-
schutz ein Muss, denn es gibt keine Spielräume mehr 

für eine selektive Umsetzung. Umso wichtiger ist es, 
dass in der verbleibenden knappen Zeit für die Trans-
formation mögliche Faktoren des Scheiterns rechtzei-
tig identifiziert werden, um schnell gegensteuern zu 
können. Insbesondere dort, wo Klimaschutz konflikt
reich ist, muss sich Politik ihrer gestaltenden, antizi-
pierenden und koordinierenden Rolle bewusst sein 
(Lünenbürger, Purr, Schultz et al. 2023). Die hier vor-
gelegte Roadmap stellt daher einen Beitrag zur erfor-
derlichen Umsetzungsstrategie für dauerhafte Treib-
hausgasneutralität ab 2045 dar. 

Abbildung 1

Erreichbare Treibhausgase
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.

* Die Verrechnung von Brutto Emissionen mit Negativemissionen darf laut KSG erst ab 2045 erfolgen.
Hinweis: Abweichend zu Harthan et a. 2025 und Purr et al. 2025 werden die Daten hier auf Basis der 
Submission 2025 im LULUCF-Sektor dargestellt. Es ergeben sich Unterschiede im LULUCF-Sektor und 
den Netto-Emissionen.

Quellen: Harthan et al. 2025a in Veröffentlichung; Purr et al. 2025

2045
2040

2035

Erzeugte Treibhausgase

Restemissionen (Brutto-Emissionen)

Erzeugte Treibhausgase

Restemissionen (Brutto-Emissionen)

Erzeugte Treibhausgase

Restemissionen (Brutto-Emissionen)

LULUCF-Sektor

Technische Negativemissionen

LULUCF-Sektor

Technische Negativemissionen

LULUCF-Sektor

Technische Negativemissionen

Netto-Emissionen

48

90
89

181

-20
-1

180

160*

-34
-3

51*

46
-41

-6

-1

-96% ggü. 1990

-96% ggü. 1990

-93% ggü. 1990

-93% ggü. 1990

-86% ggü. 1990

-86% ggü. 1990
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Die Jahresemissionsmengen bis 2040 auf Zielkurs bringen

2	� D  ie Jahresemissionsmengen bis 2040 auf Zielkurs bringen

1	 Für den Sektor Energiewirtschaft sind Jahresemissionsmengen nur für die Jahre 2020, 2022 und 2030 explizit bestimmt.
2	 Eine vollständige Minderung von 100 Prozent ist nicht möglich, da es bei dem Transport und dem Einsatz von Energieträgern wie Biomethan  

(z. B. in Verbrennungsmotoren in einem BHKW) zu kleinen Austritten (Schlupf) mit einer Treibhausgaswirkung kommen kann. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2021 in 
seinem Beschluss formuliert, dass Minderungsbemü-
hungen nicht in die Zukunft verschoben werden dür-
fen. In Reaktion darauf hat die Bundesregierung u. a. 
maximale Jahresemissionsmengen für die Sektoren 
Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Sonstiges sowie Energiewirtschaft1 für 
die Jahre 2020 bis 2030 im Bundes-Klimaschutzgesetz 
(KSG 2021) verankert. Mit der Novelle des KSG wur-
den zusätzlich sektorübergreifende Jahresemissions-
gesamtmengen, die die maximale, jährliche Menge an 
Treibhausgasemissionen aller Sektoren im Zeitraum 
2021 bis 2030 vorgeben, festgelegt (Anlage 2 KSG 
2024). Eine Fehlstelle in der nationalen Klimaschutz-
politik bilden bisher die sektorübergreifenden und sek-
torspezifischen Emissionsmengen für die Jahre 2031 
bis 2040. Dies merkt auch der Expertenraten für Kli-
mafragen (ERK) in seinem Prüfbericht (ERK 2025) an.

Eine minimale Umsetzung der Anforderungen an die 
fehlenden Jahresemissionsmengen (sog. Sektorziele) 
aus dem KSG bedeutet, dass die  Jahresemissionsmen-
gen jährlich aufsummiert mindestens die  geforderte 
Gesamtminderung gegenüber 1990 nach Anlage 3 
KSG entsprechen. Sie müssen grundsätzlich gleichmä-
ßig absinken und deutliche Minderungen in den Sekto-
ren sicherstellen. Ergebnisse verschiedener  Szenarien 
weisen auf unterschiedliche Möglichkeiten und Limi
tationen für Minderungen in den Sektoren hin, z. B. 
durch zur Verfügung stehende Techniken, durch ge-
sellschaftliche Akzeptanz und Konsens zu Verhalten-
sänderungen oder durch natürliche Prozesse. So las-
sen sich die Treibhausgasemissionen in den Sektoren 
Energiewirtschaft, Verkehr und Gebäude durch u. a. 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, Elektrifizie-
rung und eine Wärmewende nahezu vollständig ver-
meiden2. Dahingegen werden in der Landwirtschaft, 
der Industrie und der Abfall- und Abwasserwirtschaft 
unabhängig von der Wirtschaftsweise nach heutigem 
Kenntnisstand unvermeidbare Treibhausgasemissi-
onen entstehen. Diese unterschiedlichen sektora­
len Potentiale zur Treibhausgasneutralität soll­
ten schon in den Pfaden bis 2040 berücksichtigt 
werden. Eine proportionale Aufteilung, die an den 

Jahresemissionsmengen in 2030 anknüpft und die-
selbe prozentuale Minderung für alle Sektor bis 2040 
vorsieht, ist deswegen ungeeignet. Es braucht vielmehr 
eine fundierte Einschätzung auf Basis von Szenarien, 
aktuellem Stand des Wissens zu technischen Mach-
barkeiten und möglicher Klimaschutzinstrumente. 
Das gilt unabhängig vom Ambitionsniveau des über
geordneten Minderungspfades.

Das Umweltbundesamt empfiehlt für die Jahre nach 
2030 ambitioniertere Pfade als im KSG vorgesehen, um 
in einen robusten Korridor hin zum Ziel der Treibhaus-
gasneutralität in 2045 einzuschwenken. Die Zwischen-
ziele sollten sicherstellen, dass Treibhausgasneutrali-
tät bis 2045 erreicht wird. Sie dienen als Leitplanken 
für die wirtschaftliche Entwicklung und sollten Pfad-
abhängigkeiten bei der Transformation berücksichti-
gen. Viele der Sektoren, die maßgeblich zum energie-
bedingten Treibhausgasausstoß beitragen, sind durch 
besonders langlebige Kapitalgüter geprägt. Einmal 
eingeschlagene Entwicklungspfade lassen sich daher 
meist erst nach langen Abschreibungszeiträumen oder 
nur mit hohen Umstellungskosten verändern. Darü-
ber hinaus braucht es eine langfristige Strategie zur 
Steigerung der natürlichen Senken im LULUCF- Sektor 
und zur Reduktion der Emissionen in der Landwirt-
schaft. Dies sollte bereits heute bei Aktivitäten im 
Klimaschutz für das nächste Jahrzehnt beachtet und 
des wegen stärkere Anstrengungen und schnellere 
 Minderung bis 2040 vorge sehen werden.

Mit Blick auf die stetige Annäherung auf das Niveau der 
unvermeidbaren Treibhausgase, ist es zunehmend von 
Bedeutung in der Zielarchitektur die Senken und die 
gesellschaftlich vertretbaren  Restemissionen (Brutto-
Emissionen) zu adressieren. Für gelungenen und dau-
erhaften Klimaschutz und Treibhausgasneutralität 
ist es wichtig, dabei nicht nur den Ausstoß von Treib-
hausgasen in die Atmosphäre (Brutto- Emissionen), 
sondern schon deren Erzeugung zu vermeiden. Da-
für sollten die sektoral und gesamt erzeugten Treib-
hausgase (ohne Berücksichtigung von CCS) sowie die 
sektoral und gesamt ausgestoßenen Treibhausgas
emissionen (mit Berücksichtigung von CCS; Ziel laut 
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Bundes-Klimaschutzgesetz) getrennt ausgewiesen 
werden (siehe Abbildung 2; Purr et al. 2025). Dadurch 
können die Minderungsinstrumente bis 2040 stets bei 
der Erzeugung von Treibhausgasen ansetzen, um tat-
sächliche Transformationen anzustoßen. Unter die-
ser Voraussetzung kann das Netto- Emissionsziel der 

Treibhausgasneutralität durch den Ausgleich mit 
 Negativemissionen erreicht werden (siehe Kapitel 11, 
Purr et al. 2025). 

Für das Erreichen der Treibhausgasneutralität sind 
Ambitionssteigerungen über alle Sektoren hinweg an-
zusetzen. Insbesondere stehen die Nachfragesektoren 
in Wechselwirkung zur Energiewirtschaft, weil eine 
gestiegene Nachfrage durch Elektrifizierung einen 
 raschen Umbau des Energiesystems voraussetzt (siehe 
Kapitel 4). Aber auch Verhaltensänderungen in Gesell
schaft und Wirtschaft wirken sektorübergreifend. 
Das Umweltbundesamt schlägt für das Jahr 2040 
eine Minderung der erzeugten Treibhaus gase um 
 mindestens 90 Prozent gegenüber 1990 vor.

Wie diese ambitionierteren Pfade aussehen und welche 
Instrumente und Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um sie zu erreichen, wird in den folgenden Kapiteln an-
hand des Szenarios CARESupreme des Umweltbundes-
amtes diskutiert (siehe Box 1). Die instrumentenbasierte 
Modellierung weist einen Weg hin zu Treibhausgasneut-
ralität im Jahr 2045 auf. Dieser beruht auf Effizienz, Suf-
fizienz und der Stärkung  natürlicher Senken, eingebettet 
in eine ganzheitliche Verhaltensänderung von Gesell-
schaft und Wirtschaft. CARESupreme zeigt: Um im Jahr 
2045 Treibhausgasneutralität sicher zu erreichen, müs-
sen im Jahr 2040 bereits mindestens 90 Prozent der er-
zeugten Treibhausgasemissionen vermieden werden.

Abbildung 2

Bezugsgröße für einen ambitionierten Klimaschutz

Quelle: Purr et al. 2025
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Abbildung 3

Notwendiger Minderungspfad für Brutto-Emissionen

  Brutto-Minderung ggü. 1990 in Prozent    Verbleibende Brutto-Emissionen ggü. 1990 in Prozent

Quelle: Eigene Darstellung
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3	 Se   ktorübergreifende Maßnahmen & Instrumente

FÖRDERN
	▸ Sozialverträgliche Gestaltung der 
Klimaschutzpolitik

	▸ Klima-Investitions-Politik
	▸ Förderung grüner Leitmärkte 

FORDERN
	▸ Ambitionierte CO2-Bepreisung
	▸ Reform der Energiesteuer und der 
Energiepreise

	▸ Klimaschutz und zirkuläres Wirtschaften 
integriert umsetzen
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Sektorübergreifende Maßnahmen & Instrumente

Sozialverträgliche Gestaltung der Klima-
schutzpolitik, insbesondere mit Blick auf 
vulnerable Gruppen
Die Kohlendioxid (CO2)-Bepreisung ist sektorüber-
greifend ein maßgeblicher Hebel zum Erreichen der 
Klimaschutzziele. In Hinblick auf die Bepreisung von 
Kraft- und Brennstoffen gilt dies auch für den Ge-
bäude- und Verkehrsbereich. Kontinuierlich steigen-
de CO2-Preise werden zu spürbaren Kostensteigerun-
gen bei Haushalten und anderen Endverbrauchenden 
führen. Auch andere Klimaschutzinstrumente, wie 
ordnungsrechtliche Vorgaben, können (zunächst) 
zu Kostensteigerungen führen, denn die notwendige 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist 
mit teils erheblichen (Anfangs-) Investitionen verbun-
den, z. B. in eine Wärmepumpe oder ein E-Fahrzeug. 
Ohne soziale Flankierung kann dies zu erheblichen 
individuellen, gesellschaftlichen und politischen He-
rausforderungen führen. Der sozialpolitische Hand-
lungsdruck ist also hoch. Das Umweltbundesamt hat 
daher Vorschläge entwickelt, wie insbesondere eine 
ambitionierte CO2-Bepreisung und die Erreichung 
sozialer Ziele Hand in Hand gehen können. Dafür 
müssen die CO2-Preis-Einnahmen aus den Bereichen 
Verkehr und Gebäude an die Bürger*innen zurück-
fließen. Dabei dient die Auszahlung einer sozialdiffe-
renzierten Klimaprämie für Haushalte mit niedrigen 
und mittleren Einkommen als Basisabsicherung. Sie 
sollte kombiniert werden mit gezielten zusätzlichen 
Förderprogrammen für vulnerable Haushalte. Letzte-
re werden aufgrund ihrer fossilen Energiebedarfe und 
mangelnder Ausweichmöglichkeiten besonders stark 
durch die CO2-Bepreisung belastet: Sie sind aus eige-
ner Kraft nicht in der Lage, diese Belastungen durch 
Verhaltensanpassungen oder investive Klimaschutz-
maßnahmen hinreichend schnell zu verringern. 

Ergänzend dazu sollten bei (umwelt- und klimapoli-
tischen) Gesetzesvorhaben thematisch breite soziale 
Folgenabschätzungen in die Nachhaltigkeitsprüfung 
von Gesetzesvorhaben integriert werden. Sie sind un-
abdingbar, um komplementäre Instrumente zu ent-
wickeln, die soziale Härten abfedern und Anpassun-
gen ermöglichen. Ein Sozialmonitoring, das regionale 
und soziale Verteilungswirkungen sowie die Effekti-
vität von Unterstützungsmaßnahmen prüft, hilft die 
Akzeptanz zu sichern und ermöglicht eine zielgenaue 
politische Nachsteuerung.

3	  Eine Obergrenze (Cap) legt fest, wie viele Treibhausgas-Emissionen von den emissionshandelspflichtigen Anlagen insgesamt ausgestoßen werden dürfen.

Europäischer Emissionshandel 1 und 
CO2-Grenzausgleichsystem
Der europäische Emissionshandel 1 (EU-ETS 1) für 
die Bereiche Energiewirtschaft, Industrie sowie den 
Luft- und Seeverkehr ist ein zentrales Instrument zur 
Erreichung der europäischen und nationalen Klima-
schutzziele in den einbezogenen Sektoren. Durch das 
schrittweise sinkende Cap3 wird die Einhaltung der 
EU-weiten Klimaschutzziele für diese Sektoren ge-
währleistet. Dies schafft neben der direkten Lenkungs-
wirkung des CO2-Preises wichtige Planungssicherheit 
für Politik und Gesellschaft auf dem Transformations-
pfad zur Treibhausgasneutralität. Die Erlöse aus dem 
EU-ETS 1 – wie auch die des nationalen Emissionshan-
delssystem (nEHS) bzw. des EU-ETS 2 – fließen auf na-
tionaler Ebene vollständig in den Klima- und Transfor-
mationsfonds (KTF) der Bundesregierung und speisen 
auf EU-Ebene den Innovations- und den Modernisie-
rungsfonds. Damit hat sich der Emissionshandel zu 
einer maßgeblichen Finanzierungssäule für die aktive 
wirtschaftspolitische Flankierung der Defossilisierung 
entwickelt. Mit Blick auf die 2030er Jahre ist erstens 
die Fortsetzung der Cap-Reduktion zentral. Zweitens 
sollte der EU-ETS 1 vor allem im Sinn der Stärkung des 
Preissignals weiterentwickelt werden. Darunter fällt 
die Aufrechterhaltung eines ambitionierten Caps im 
Lichte eines angehobenen EU-Klimaschutzziels für 
2040. Dies ist durch die schrittweise Verringerung der 
kostenlosen Zuteilung im Industriebereich im Zuge der 
Einführung des CO2-Grenzausgleichsystems (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM) bereits in 
die Wege geleitet. Ein weiterentwickelter und bürokra-
tiearmer CBAM (u. a. De-minimis-Schwelle, Auswei-
tung auf weitere Importgüter und Umgang mit Expor-
ten) wird die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie wahren und gleichzeitig starke Anreize für 
eine Industrietransformation in Europa und Drittstat-
ten setzen. Die zentralen Aspekte für die Ausgestal-
tung des EU-ETS 1 ab 2030 wird die Europäische Kom-
mission im Sommer 2026 in einem Bericht (Art. 30 
ETS-RL) adressieren. Darunter fallen u. a. die Einbezie-
hung von dauerhaften Kohlenstoffentnahmen (engl. 
Carbon Dioxide Removals, CDRs), die Ausweitung des 
Systems auf weitere Gase und Sektoren, die Verknüp-
fung mit CO2-Preissystemen anderer Länder und As-
pekte zur Aufrechterhaltung wesentlicher Marktfunk-
tionen in Anbetracht von z. B. beschränkter Liquidität 
oder erhöhter Volatilität. 
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Sektorübergreifende Maßnahmen & Instrumente

CO2-Bepreisung durch den nEHS bzw. 
den Europäischen Emissionshandel 2 
Die Einführung des EU-ETS 2 für Gebäude, Straßen-
verkehr und weitere Sektoren ist ein klimapolitischer 
Meilenstein und ein wesentliches Instrument, um die 
ambitionierten EU-weiten Klimaschutzziele in diesen 
Sektoren zu erreichen. Die Höhe des CO2-Preises ist 
aus heutiger Perspektive unsicher. Allerdings prog-
nostizieren Expertinnen*Experten – ausgehend von 
den bisher geringen Emissionsrückgängen in den 
Sektoren des EU-ETS 2 – Preise, die perspektivisch 
über dem aktuellen Niveau im seit 2021 implemen-
tierten nEHS liegen. In Kombination mit dem weite-
ren klimapolitischen Instrumenten-Mix, wie bei-
spielsweise spezifischen Förderprogrammen und 
Ordnungs recht, werden dadurch starke Anreize für 
Investitionen in klimaneutrale Technologien gesetzt. 
Eine Absenkung des klimapolitischen Ambition s
niveaus im EU-ETS 2 und die Verschiebung der Ein-
führung des Instruments wird zu einem erhöhten 
Preisdruck in den Folgejahren führen und die Errei-
chung der EU-Klimaschutzziele bis 2030 und auch 
darüber hinaus gefährden. Auch für die Erreichung 
der deutschen Ziele gemäß EU- Klimaschutzverord-
nung bis 2030 bedarf es starker Preissignale. Für den 
vollständigen Start des EU-ETS 2 müssen in Deutsch-
land und den anderen Mitgliedstaaten schnellstmög-
lich die nötigen Vorbereitungen getroffen werden. 
Stimmen, die den EU-ETS 2 in Frage stellen, stel-
len offen oder verdeckt die Klimaschutzziele und die 
Transformation zur Klimaneutralität in Frage. Dies 
ist nicht nur mit Blick auf den Klimaschutz mit Nach-
druck abzulehnen, es würde auch die vielen Unter-
nehmen und Haushalte in Europa bestrafen, die im 
Vertrauen auf den European Green Deal bereits mas-
sive Investitionen in ihre grüne Transformation ge-
tätigt haben. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen 
zur sozialen Flankierung des zu erwartenden steigen-
den CO2-Preises (siehe erster Abschnitt). Zudem sollte 
eine offensivere Kommunikation über die perspek-
tivisch steigenden CO2-Preise erfolgen, sodass diese 
bei Investitions entscheidungen stärker berücksich-
tigt werden.

Klimaschutz stärkt internationale Wett
bewerbsfähigkeit auf grünen Leitmärkten 
Um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit im internati-
onalen Handel zu sichern, kommt es besonders auf 
die grünen Leitmärkte der Zukunft an. Hier sollte die 
Bundesregierung grüne Innovationen und Neugrün-
dungen unterstützen und fördern. Konkret geht es 
insbesondere um die politische Unterstützung bei 
der Defossilisierung von traditionellen Branchen, wie 
Chemie-, Automobil- und Bauwirtschaft. Verschie-
dene Politiken und Instrumente ebnen den Weg für 
grüne Leitmärkte, bei denen angebots- und nachfra-
geseitige Faktoren den Markthochlauf von treibhaus-
gasneutralen Produkten forcieren. Dazu bedarf es 
konkreter Leitplanken für den sozial-ökologischen 
Umbau. Neben klaren Zielbildern gehören dazu auch 
mögliche Technologiepfade, Infrastrukturbedarfe 
und Investitionsprogramme, auch mit Blick auf den 
Strukturwandel. Die Bundesregierung sollte Unter-
nehmen bei der Entwicklung ambitionierter Transfor-
mationspläne unterstützen. Schließlich sind Investiti-
onen der Hebel für GreenTech „made in Germany and 
Europe“, die international starke Nachfrage erfährt 
und somit die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Exportnation unterstützt. 
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Sektorübergreifende Maßnahmen & Instrumente

Weiterentwicklung des Klima- und Trans-
formationsfonds (KTF) als Teil eines Green 
Budgeting
Green Budgeting, als ein Ansatz zur ökologischen 
Gestaltung der staatlichen Einnahmen und Ausga-
ben, kann helfen, öffentliche Haushalte wirkungso-
rientiert auf den Klimaschutz auszurichten. Öffentli-
che Klima- und Umweltschutzinvestitionen schaffen 
Planungssicherheit für Unternehmen. Sie schützen 
und unterstützen Unternehmen in ihren Bemühun-
gen der Defossilisierung und lenken so auch Investiti-
onen von Unternehmen und privaten Haushalten. Die 
Schaffung eines Sondervermögens für Investitionen 
im Grundgesetz ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 
zielgerichteten Klimainvestitionspolitik. Es ist zentral 
zu definieren, dass die 100 Mrd. Euro zusätzlich zu 
den aktuellen Klimaschutzpolitiken entsprechend der 
bisherigen Klima- und Finanzplanung investiert wer-
den. Das KTF-Gesetz sollte in diesem Sinne geändert 
werden und auch ein kontinuierliches Monitoring für 
Klimaschutzinvestitionen und deren Wirkungen vor-
sehen. Angesichts der absehbaren Finanzierungslü-
cken in der bisherigen Finanzplanung des KTF sollten 
kompensatorische Ansätze, die z. B. die Energieprei-
se senken oder ein gestaffeltes Klimageld, nur über-
gangsweise Teil des KTF sein. Maßnahmen, die nicht 
mit dem Klima verbundene Zwecke wie Mikroelektro-
nik fördern oder weitere kompensatorische Ansätze 
wie eine Stromsteuersenkung, sollten nicht aus dem 
KFT finanziert werden. Zudem sollte sichergestellt 
werden, dass der KTF weder als Finanzierungsinstru-
ment für den Kernhaushalt des Bundes genutzt wird, 
noch für Maßnahmen, die aus dem übrigem Sonder-
vermögen Infrastruktur finanziert werden können, 
aber einen Umweltbezug haben. 

Finanzierung der Investitionen für 
den Klimaschutz 
Der größte Hebel für die private Finanzierung von 
Klimaschutzinvestitionen wird durch unterstützen-
de Rahmensetzungen für den Finanzmarkt erreicht. 
Diese sollten Transparenz schaffen und verbessern, 
sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsri-
siken bei der Risikobewertung von Investitionen si-
cherstellen. Hier hat es in den letzten Jahren mit Ins-
trumenten wie der EU-Taxonomie und der Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) wichtige 
Fortschritte gegeben. Das europäische Sustainable 
Finance Framework sollte daher weiterhin implemen-
tiert und bestehende Lücken geschlossen werden. 
Eine bürokratiearme Umsetzung des Frameworks 
für Unternehmen sollte unterstützt werden ohne das 
 Ambitionsniveau zu verringern. Darüber hinaus soll-
te die öffentliche Hand ihre eigenen Anlagevermögen 
im Sinne einer Vorbildfunktion nachhaltig und ins-
besondere klimagerecht investieren und so eine Len-
kungswirkung auf den Kapitalmärkten entfalten.

Daneben erfordert die Finanzierung von Klimaschutz
investitionen eine konsequente Ausrichtung staat
licher Ausgaben- und Einnahmenpolitik an lang-
fristigen gesamtwirtschaftlichen Renditen. Die Ein-
nahmen des Staates bilden dabei die Grundlage für 
öffentliche Investitionen. Kluge Reformen bei Steu-
ern und Abgaben können Finanzierungsspielräume 
der öffentlichen Hand eröffnen und erhöhen zugleich 
die Attraktivität für umweltfreundliche Konsum- und 
Produktionsweisen. Ein Abbau klimaschädlicher 
Subventionen, insbesondere im Verkehrs- und Indus-
triebereich, ist daher ein wichtiger Beitrag zur Finan-
zierung des Klimaschutzes.
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Sektorübergreifende Maßnahmen & Instrumente

Klimaschutzmanagement und die Nutzung 
von CO2-Schattenpreisen in Verwaltungen 
und Unternehmen fördern
Kleine und mittlere Unternehmen sowie die öffentli-
che Verwaltung sollten in ihrem Umwelt- und Kli-
maschutzmanagement künftig stärker unterstützt 
werden. Im Sinne der Vorbildfunktion sollte das Ziel 
der treibhausgasneutralen Bundesverwaltung 2030 
(§ 15 KSG) mit Nachdruck weiterverfolgt werden.

Die Verwendung von CO2-Schattenpreisen in Unter-
nehmen und Verwaltungen führt dazu, dass Investiti-
onsentscheidungen klimafreundlicher werden. Unter 
einem CO2-Schattenpreis wird hierbei ein rechneri-
scher Preis entsprechend des vom Umweltbundesamt 
wissenschaftlich ermittelten und empfohlenen Scha-
denssatzes für jede über den Lebenszyklus der Maß-
nahme freigesetzte Tonne CO2 verstanden. Neben der 
Berücksichtigung in wirtschaftlichen Entscheidun-
gen können Schattenpreise auch die systematische 
Berücksichtigung von Umweltauswirkungen in der 
Gesetzgebung unterstützen, indem sie in die Geset-
zesfolgenabschätzung einfließen.

Für CO2-Schattenpreise, die die Höhe der Klimaschä-
den abbilden, empfehlen wir für das Jahr 2025   einen 
Kostensatz von 890 €/t CO2-Äq (Matthey, A. et al. 
2024). Dies entspricht der vom Verfassungsgericht 
in seinem Urteil 2021 angemahnten Gleichgewich-
tung der Wohlfahrt künftiger und heutiger Generati-
onen. Gewichtet man indessen die Wohlfahrt heuti-
ger Generationen höher, resultiert ein Kostensatz von 
305 €/t . Auch über den Klimaschutz hinaus sollten 
Umweltkosten in wirtschaftlichen wie politischen 
Entscheidungen systematisch berücksichtigt werden.

Energiesteuer reformieren und Strompreise 
auf Dekarbonisierung ausrichten  
Die Bundesregierung sollte sich für eine ambitionierte 
Reform der EU-Energiesteuerrichtlinie einsetzen. Dies 
eröffnet Möglichkeiten die klimapolitische Lenkungs-
wirkung von Energiepreisen zu erhöhen und Fehlan-
reize, insbesondere umweltschädliche Subventionen 
abzubauen. National sollte die Bundesregierung die 
Energiesteuersätze regelmäßig an die Inflation an-
passen, nicht zuletzt um den realen Einnahmerück-
gang der letzten Jahre zu kompensieren. Bestehende 
Vergünstigungen bei Energiepreisen sollten bezüg-
lich des Begünstigtenkreises überprüft und im Falle 
der Inanspruchnahme durch Gegenleistungen (z. B. 
Investitionen zum Energiesparen) mit einer positiven 
Umweltwirkung verknüpft werden. 

Strompreise können wichtige Impulse für die 
 Dekarbonisierung, die Elektrifizierung sowie für 
eine effiziente Stromnutzung in den verschiede-
nen Anwendungsbereichen setzen. Neben gezielten 
Vergünstigungen für flexible Verbräuche – z. B. von 
steuer baren Wärmepumpen mit separaten Strom
zählern – bei der Mehrwertsteuer, kommt auch eine 
öffentliche Teilfinanzierung der Stromnetze in Frage. 
Zudem sollte die Netzentgeltregulierung an die Anfor-
derungen der fluktuierenden Stromerzeugung erneu-
erbarer Energien angepasst werden, um Flexibilitäts
potenziale in Produktionsprozessen zu heben und die 
Elektrifizierung voranzutreiben.
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Sektorübergreifende Maßnahmen & Instrumente

Öffentliche Verwaltungen modernisieren 
und überflüssige Bürokratie abbauen 
Der digitale Wandel erfasst zunehmend auch die 
 öffentliche Verwaltung. Dies eröffnet viele Möglich-
keiten für effizientere Abläufe und sollte auch im 
 Umweltbereich als Chance gesehen werden. Dabei 
muss der Abbau bürokratischer Hürden und ineffizi-
enter Verwaltungsverfahren gezielt und ohne Absen-
kung von Umweltstandards vorangetrieben werden. 
Rechtliche Anforderungen an Produkte und Produk-
tion sollten besser verzahnt, doppelte Regulierungen 
aufgehoben und Informationsflüsse durch einheitli-
che Standards sowie mehr Digitalisierung optimiert 
werden. Bund, Länder und Kommunen sollten stär-
ker zusammenarbeiten, um Antrags- und Nachweis-
verfahren und -prozesse zu harmonisieren, zu digi-
talisieren und stringenter zu organisieren. Darüber 
hinaus sollten Förderanträge und -systeme stärker 
vereinheitlicht und vereinfacht werden, um die Be
antragung von Fördermitteln zu erleichtern. 

Klimaschutz und zirkuläres Wirtschaften 
integriert umsetzen
Das Ziel einer treibhausgasneutralen Wirtschaft er-
fordert in Industrie und produzierendem Gewerbe 
die Umstellung auf Verfahren auf Basis erneuerbarer 
Energien und daraus hergestellter Rohstoffe. Um dies 
umweltgerecht zu ermöglichen, sollte dies einherge-
hen mit einer Umstellung von Produktionsprozessen 
auf eine an Zirkularität orientierten Transformation 
der gesamten Wertschöpfungsketten. In Deutschland 
entfallen fast ein Viertel der Treibhausgasemissio-
nen auf den Industriesektor, dessen Treibhausgase-
missionen wiederum durch die Produktion der ener-
gieintensiven Grundstoffe Stahl, Beton, Zement und 
Kunststoffe dominiert werden. Werden Elektrifizie-
rung und Maßnahmen zur Materialeffizienz und zir-
kulärem Wirtschaften gemeinsam vorangebracht, 
können bis 2045 die kumulierten Treibhausgasemis-
sionen dieser Grundstoffindustrien schätzungsweise 
um 25 Prozent, der Energieverbrauch um 20 Prozent 
und gleichzeitig die Transformationskosten um 45 Pro-
zent gesenkt werden (Agora Industrie & Systemiq 
2023). Bereits heute wird durch Recycling eine jährli-
che Einsparung von Treibhausgasen von rund 60 Mio. t 
erzielt; werden die weiteren Potenziale der Kreislauf-
wirtschaft vollständig genutzt, lassen sich bis zum 
Jahr 2030 zusätzlich Klimaschutzpotenziale von rund 
80 Mio. t CO2-Äq. erzielen (Hofmeister et al. 2024). 

Die Verzahnung und integrierte Umsetzung von Kli-
maschutz, Energiewende und der Transformation zur 
zirkulären Wirtschaft bietet also hohes Synergiepo-
tenzial, welches zwingend zu nutzen ist. Besondere 
Beachtung finden sollten dabei diejenigen Ressour-
cen- und Materialströme, die durch die Dekarboni-
sierung zunehmen (z. B. für Batterien, Photovoltaik-
anlagen oder Windenergieanlagen). Von zentraler 
Bedeutung ist es alle Hebel vollumfänglich zu nut-
zen, also bereits die Nachfrage nach (neuen) Produk-
ten durch anderweitige Bereitstellung der mit den 
Produkten verbundenen Funktionen (z. B. mittels 
Car-Sharing oder Chemikalien-Leasing) zu vermei-
den, den Rohstoffeinsatz der Produktion zu senken 
und die Lebensdauer von Produkten oder Kompo-
nenten sowie die Recyclingfähigkeit zu erhöhen. Des 
Weiteren sollten Kohlenstoffkreisläufe geschlossen 
 werden (CCU).



4	 En  ergiewirtschaft

Erreichbare Emissionsmenge
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

ENERGIEWIRTSCHAFT

FÖRDERN
	▸ Ambitionierter Ausbau der Erneuerbaren  
Energien gemäß EEG und WindSeeG

	▸ Wasserstoffinfrastruktur (Elektrolyseure, Kernnetz, 
Speicher, Kraftwerke)

	▸ Ausbau und Digitalisierung der Strominfrastruktur

FORDERN
	▸ Ende der Kohleverstromung
	▸ Steigerung der Energieeffizienz
	▸ Ausbau von Wärmenetzen

FÖRDERN
	▸ Ambitionierter Ausbau der Erneuerbaren Energien 
gemäß EEG 2023 und WindSeeG

	▸ Sicherung der Kraftwerksleistung durch 
Installation von Wasserstoffkraftwerken 

	
▸ Ausbau der Energieinfrastruktur 

 



(Stromnetz und Speicher, Elektrolyseure, 
Wasserstoffnetz, Häfen) 

	
▸ CO2-Abscheideanlagen an 60 Prozent der 


deutschen Müll-Heizkraftwerke 

FORDERN
	▸ Ende der Erdgasverstromung
	▸ Ambitionierte Steigerung der 
Energieeffizienz

	▸ Ausbau und Dekarbonisierung 
der Wärmenetze

	▸ Fertigstellung und Weiterentwicklung 
des Wasserstoff-Kernnetzes 

185*

2024

 Projektionen*

74
CARESupreme

25

2035

 Projektionen*

58
CARESupreme

13
2040
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4.1 Einleitung
Die projizierten Treibhausgasemissionen im Sektor 
Energiewirtschaft liegen im Jahr 2030 mit 93 Mio. t 
CO2-Äq. ca. 15 Mio. t CO2-Äq. unter den angepassten 
Jahresemissionsmengen 4, die laut Bundes-Klima
schutzgesetz (KSG) einzuhalten sind. Nach 2030 
bleiben die Minderungen der Energiewirtschaft laut 
den Projektionen aber hinter dem zurück, was einem 
KSG-Zielpfad entspräche (siehe Tabelle 1). Um min�-
destens diese Lücken zu schließen und darüber hin-
aus den Pfad im Sektor Energiewirtschaft in Richtung 
Treibhausgasneutralität bis 2045 einzuschlagen, 
müssen noch bis 2030 zielgerichtete Instrumente und 
Maßnahmen eingeführt werden. Bis 2040 lassen sich 
durch die in Kapitel 3 und nachfolgend aufgeführten 
Instrumente und Maßnahmen die erzeugten Treib-
hausgasemissionen im Sektor Energiewirtschaft bis 
auf 13 Mio. t CO2-Äq. senken. Die entschlossene Um-
setzung der Energiewende auf Basis erneuerbarer 
Energien erhöht die Resilienz Deutschlands und baut 
die Importabhängigkeit von fossilen Energien ab.

4.2 Zen  trale Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
Das Ende der Kohleverstromung ist für einen am-
bitionierten Klimaschutz eine notwendige Vorausset-
zung. Laut Kohleausstiegsgesetz endet die Kohlever-
stromung in Deutschland spätestens 2038. Um die 
Klimaschutzziele des Pariser Abkommens zu errei-
chen, ist jedoch ein Ausstieg bis 2030 anzustreben. 
Dafür muss der Ausbau erneuerbarer Energien gemäß 
den Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)-Zielen vor-
angetrieben werden, denn der günstige erneuerbare 
Strom verdrängt den teureren Kohlestrom. Zugleich 
ist ein ambitioniert ausgestaltetes EU-ETS (siehe Ka-
pitel 3) wichtig, da hohe CO₂-Preise einen marktwirt-
schaftlichen Ausstieg beschleunigen.

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, ist es unab-
dingbar, den Ausbau der erneuerbaren Energien als 
Rückgrat eines treibhausgasneutralen Energiesys-
tems entsprechend der Ausbaupfade des EEG5 2023 
sowie des WindSeeG engagiert voranzutreiben. Die-
ser Ausbau beruht vor allem auf Wind- und Solare-
nergie, wohingegen die energetische Nutzung von 
Biomasse aus Gründen der Nachhaltigkeit auf anfal-
lende Rest- und Abfallstoffe zu reduzieren ist. Nur ein 
ambitionierter Ausbaupfad, wie im EEG vorgegeben, 

4	 Die Jahresemissionsmengen wurden nach KSG §4 (2) angepasst und liegen entsprechend dem Stand vom 14.03.2025 vor (UBA 2025a
5	 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023)

ermöglicht es die Sektoren Gebäude, Verkehr und In-
dustrie mit ausreichend treibhausgasneutralem Strom 
zu versorgen. Ohne eine ausreichende Versorgung mit 
erneuerbarem Strom kommt es entweder zu hohen 
Stromimporten bis 2030 und Emissionen werden ins 
EU-Ausland verlagert, oder die Klimaschutzziele des 
KSG können nicht erreicht werden.

Die Erzeugung von elektrolytischem Wasserstoff 
auf Basis dieses erneuerbaren Stroms ist weiter vor-
rangig zu fördern und auszubauen, um den Markt-
hochlauf von grünem Wasserstoff als ein Schlüssele-
lement der Sektorenkopplung zu ermöglichen. Um 
diesen erneuerbaren Strom, ebenso wie den erneuer-
baren Wasserstoff, in ein zukunftssicheres, stabiles 
und treibhausgasneutrales Energiesystem zu integrie-
ren, muss der bereits begonnene Ausbau der Netz­
infrastruktur in Form von Stromtrassen, dem Was-
serstoffkernnetz, den internationalen Anbindungen 
und den dazu gehörenden Speicherkapazitäten kon-
sequent fortgeführt werden. Das Wasserstoff-Kern-
netz ist notwendige Bedingung für das Entstehen ei-
nes liquiden Marktes zwischen Produzierenden und 
Nutzenden. Es versorgt perspektivisch die für das 
Stromnetz als back-up notwendigen Reservekraft-
werke. Zur Erleichterung des Markteintritts von Un-
ternehmen ist weiterhin am Prinzip des Amortisati-
onskontos (siehe 20(25)395 Bericht BMWK Regelung 
von Wasserstoffnetzen) zur anfänglichen Deckelung 
der Wasserstoff-Gasnetzentgelte festzuhalten. Die 
Digitalisierung des Stromnetzes ist eine grundle-
gende Voraussetzung, um eine schwankende Stro-
merzeugung mittels Marktmechanismen möglichst 
effizient an das Angebot anzupassen. Das ermöglicht 
eine bessere Vernetzung und Integration der Anwen-
dungssektoren Verkehr, Industrie und Gebäude mit 
der Energiewirtschaft (Sektorkopplung). Zudem ist sie 
Grundlage für einen modernen Strommarkt, der Tech-
niken wie Demand Site Management, das bidirekti-
onale Laden von Elektrofahrzeugen, die Elektrolyse 
zur Wasserstofferzeugung als auch die Umwandlung 
in Wärme zur Wärmebedarfsdeckung in Fern- und 
Nahwärmenetzen ermöglicht und als integrale Be-
standteile versteht. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/971672/192fee729bc6493b95c69c557c8c1750/Ausschussdrucksache-20-25-395-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/971672/192fee729bc6493b95c69c557c8c1750/Ausschussdrucksache-20-25-395-data.pdf
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Der Anschluss an ein Wärmenetz ist eine zulässige 
Erfüllungsoption gemäß dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG), um die Anforderung des Anteils an erneuer-
baren Energien von 65 Prozent an der Wärmeversor-
gung für neue Heizungen zu erfüllen (siehe Kapitel 7). 
Bis 2030 ist es darum dringend erforderlich, Wärme-
netze auszubauen und schrittweise auf erneuerbare 
Energien und unvermeidbare Abwärme umzustellen. 
Zentrale Instrumente für den Ausbau und die De­
karbonisierung von Wärmenetzen sind die Bun-
desförderung effiziente Wärmenetze (BEW) und das 
Wärmeplanungsgesetz (WPG), welches zur Erstellung 
von kommunalen Wärmeplänen verpflichtet. Um Pla-
nungssicherheit durch eine langfristige Absicherung 
der Fördergelder zu gewährleisten, ist es notwendig 
die BEW im WPG gesetzlich zu verankern.

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien für 
Strom und Wärme muss die zweite Säule der Energie-
wende konsequent verfolgt werden: Energienachfrage 
muss konsequent gemindert und die Energieeffizi­
enz gesteigert werden. Dazu bedarf es u. a. einer am-
bitionierten Umsetzung und Verstetigung des Ener-
gieeffizienzgesetzes (EnEfG). Das EnEfG sieht vor, 
dass der Endenergieverbrauch in Deutschland bis 
zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2008 um mindestens 
26,5 Prozent auf 1.867 Terawattstunden und der Pri-
märenergieverbrauch um mindestens 39,3 Prozent 
auf 2.252 Terawattstunden sinken soll. Ein geringerer 
Energieverbrauch führt zu einem geringeren Ausbau-
bedarf von Netz- und Speicherkapazitäten sowie von 
erneuerbaren Energien. Dies erfordert die konsequen-
te Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, insbesonde-
re in den Sektoren Gebäude, Industrie und Verkehr, 
sowie konkrete und verbindliche Energieeinsparziele 
über das Jahr 2030 hinaus.

4.3 Zen trale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 2040
Ziel in der Dekade bis 2040 ist ein nahezu treibhaus-
gasneutrales Stromsystem. Eine schnelle Transforma-
tion der Energiewirtschaft stellt die Grundlage für die 
treibhausgasneutrale Stromversorgung der anderen 
Sektoren dar. Dafür braucht es eine Reihe von Maß-
nahmen und Instrumenten, die eine sichere Versor-
gung gewährleisten und eine vollständig erneuerbare 
Stromerzeugung aus Wind und Sonne ermöglichen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist gemäß 
des EEG 2023 und WindSeeG ambitioniert fortzufüh-
ren. Um kurzfristige Schwankungen auf der Erzeu-
gerseite abzufangen ist der Bau von netzintegrierten 
Speichern, wie Batteriegroßspeichern, notwendig. 
Durch Standortsteuerung müssen diese an relevan-
ten Netzknotenpunkten installiert werden, um den 
größtmöglichen systemischen Nutzen beizutragen. 
Dies senkt den Gesamtbedarf an Speicherkapazitä-
ten, erhöht die Integration von Strom aus erneuerba-
ren Energien, und trägt zu günstigen Preisen für elek-
trische Energie bei. Für die längerfristige, saisonale 
Speicherung von elektrischer Energie ist der Ausbau 
von Elektrolyseuren nahe Stromnetzknotenpunkten 
sowie Wasserstoffspeichern notwendig.

Der Betrieb von Kraftwerken mit fossilen Energie-
trägern ist mit einer treibhausgasneutralen Stromer-
zeugung unvereinbar, daher ist analog zum Aus-
stieg aus der Kohleverstromung auch das Ende der 
Erdgasverstromung bis spätestens 2040 zu voll-
ziehen. Post-Combustion-CCS an Erdgaskraftwerken 
kann keine vollständige CO₂-Abscheidung leisten und 
steht damit im Widerspruch zum Ziel eines treibhaus-
gasneutralen Stromsystems. Die CO₂-Abscheidung 

 
 

 

erreicht typischerweise etwa 85 Prozent, wodurch 
rund 15 Prozent der Emissionen weiterhin in die At-
mosphäre gelangen. Die technische Realisierbarkeit 
einer systemdienlichen und flexiblen CO₂-Abschei- 
dung ist bislang ungeklärt. Angesichts der erwarteten 
niedrigen Vollaststunden und der höheren Investiti-
onskosten im Vergleich zu Wasserstoffkraftwerken 
wären deutlich höhere Fördermittel nötig, um diesel-
be Leistung abzusichern – ihre Förderung käme einer 
neuen Subvention fossiler Energien gleich. Zur Bereit-
stellung einer gesicherten Kraftwerksleistung sind bis 
2045 Wasserstoffkraftwerke im ausreichenden Umf
ang zu installieren und umzurüsten. 
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Das Wasserstoffkernnetz muss fertiggestellt und lau-
fend an die prognostizierten Erfordernisse angepasst 
werden. Im Zielzustand vernetzt es große Elektroly-
seure, Import- und Exportpunkte (Seehäfen, Gren-
zübergangspunkte von Pipelines), Industriezentren 
und Kraftwerke sowie große unterirdische Speicher. 
Für den Import eines Teils des erforderlichen Wasser-
stoffs ist die Entwicklung des Europäischen Wasser-
stoffnetzes (European Hydrogen Backbone) erforder-
lich. Für die Importkorridore ist mit den beteiligten 
Ländern ein Finanzierungsmodell zu entwickeln. 
Klima- und Energiepartnerschaften mit ausgewähl-
ten Ländern sollten konkretisiert werden, zu einer ge-
meinsamen Zielrichtung in der Energiepolitik, koor-
diniertem Hochlaufen der Wasserstoffherstellung und 
zur sicheren Versorgung Deutschlands führen, die 
auf vielen Lieferländern beruht und folglich die Resi-
lienz der Energieversorgung Deutschlands erhöht.

Die Treibhausgasemissionen aus dem Einsatz von 
Müll in Müllverbrennungsgroßanlagen müssen durch 
die Installation von CO2-Abscheideanlagen an 
60 Prozent der installierten Leistung der deut­
schen Müll-Heizkraftwerke gemindert werden. Die 
so abgeschiedenen Emissionen führen aufgrund des 
im Abfall enthaltenen biogenen Anteils bei Einspei-
cherung teilweise zu technischen Negativemissionen. 
Mit Blick auf die Treibhausgasneutralität in 2045 ist 
dies eine notwendige Voraussetzung. Der Hochlauf 
dieser Technik muss bereits in dieser Dekade erfolgen.

Der Ausbau und die Dekarbonisierung von Wär­
menetzen gewinnt im Jahrzehnt ab 2030 mit dem zu-
nehmenden Wegfall von erdgasversorgten Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Anlagen (KWK) eine neue Dynamik. 
Die neuen Wasserstoffkraftwerke können zwar teil-
weise weiterhin Wärme liefern, haben aber auch 
dann sehr viel geringere Laufzeiten als die fossil ver-
sorgten Heizkraftwerke. Aus diesem Grund müssen 
Wärmenetze in dieser Zeit endgültig komplett auf er-
neuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme 
umgestellt werden. Hierfür sollten öffentliche Eigen-
tümer von Bundesimmobilien verpflichtend unge-
nutzte Flächen in kostenloser Erbpacht für erneu-
erbare Wärmeprojekte bereitstellen. Bis 2040 muss 
auf Grundlage der kommunalen Wärmeplanung die 
Umstellung auf erneuerbare Energien und unver-
meidbare Abwärme in Wärmenetzen weitestgehend 
abgeschlossen sein – bereits heute sieht das Wärme-
planungsgesetz (WPG) im bundesweiten Mittel eine 
Nutzung von 80 Prozent im Jahr 2040 vor. Es kom-
men je nach lokalen Gegebenheiten Großwärmepum-
pen, Geothermie, Solarthermie und unvermeidbare 
Abwärme aus Industrie oder Rechenzentren sowie 
netzdienliche Power-to-Heat-Anlagen und Großwär-
mespeicher zum Einsatz. KWK (versorgt durch Bio-
masse, Müll und Wasserstoff) nimmt langfristig ab-
sehbar nur eine geringe Rolle in der Versorgung von 
Wärmenetzen ein.

In Anbetracht des wahrscheinlich hohen Importan-
teils von ca. 70 Prozent sind die Wasserstoff- und 
Derivat-Lieferketten aus entfernteren Herstellungs-
ländern essentiell. Deshalb ist die Hafeninfrastruk­
tur der deutschen Seehäfen, neben dem für Aus- und 
Rückbau von Windenenergieanlagen, auch unter die-
sem Aspekt weiterzuentwickeln. Anhand einer zent-
ralen Bedarfsanalyse ist zu ermitteln, welche deut-
schen Seehäfen für das jeweilige Derivat geeignet 
sind, und welcher Bedarf an Infrastruktur daraus 
folgt. Als Konkretisierung der Hafenstrategie sollten 
klare Ziele und Zeitrahmen zur Umsetzung vereinbart 
werden. Entsprechend der nationalen Bedeutung soll-
te auch der Bund und nicht nur die Länder Finanzen 
zur Umsetzung verlässlich zusichern. Wegen langer 
Umsetzungszeiten ist das zeitnah erforderlich.



5	 Verkehr

FÖRDERN
	▸ Emissionshandel sozialverträglich 
flankieren

	▸ Umweltverbund und Stärkung der 
Schiene

	▸ Ladeinfrastrukturausbau beschleunigen 

FORDERN
	▸ Ambitionsniveau der geltenden EU-Flottenziel
werte Pkw und Nutzfahrzeuge beibehalten

	▸ Reform der Kfz-Steuer für Hochlauf 
der E-Mobilität

	▸ Subventionsabbau und -umbau

FÖRDERN
	▸ Umweltverbund weiterhin fördern
	▸ Schiene weiterhin stärken
	▸ Ladeinfrastruktur weiterhin ausbauen

FORDERN
	▸ Einführung fahrleistungsabhängiger Pkw-Maut
	▸ Antriebswende bei Lkw über CO2-Bepreisung 
und EU-Flottenzielwerte

	▸ THG-Minderungsquote weiterentwickeln

143*

2024

 Projektionen*

66
CARESupreme

28

2035

 Projektionen*

31 CARESupreme

8
2040

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

VERKEHR

Erreichbare Emissionsmenge
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.
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5.1 Einleitung
Der Treibhausgasausstoß im Sektor Verkehr wird für 
das Jahr 2024 auf insgesamt rund 143 Mio. t CO2-Äq. 
geschätzt (UBA 2025a). Die angepasste Jahresemis-
sionsmenge6 („Sektorziel“) für das Jahr 2030 sind 
79 Mio. t CO2-Äq. Damit ist im Vergleich zum Jahr 
2024 eine Reduktion um rund 64 Mio. t CO2-Äq. er-
forderlich. Mit den aktuell beschlossenen Maßnah-
men wird laut den Projektionsdaten 2025 der Bun-
desregierung (Wehnemann et al. 2025) lediglich eine 
Minderung auf rund 115 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030 
erreicht – das Erreichen des Sektorziels gemäß KSG 
liegt also in weiter Ferne. Kumuliert werden die Zie-
le im Zeitraum 2021 bis 2030 um 169 Mio. t CO2-Äq 
verfehlt. Bis zum Jahr 2045 hat Deutschland das Ziel 
Treibhausgasneutralität zu erreichen. Dies bedeutet 
für den Verkehrssektor voraussichtlich die Reduktion 
der Treibhausgasemissionen auf null.

Für die Einhaltung dieser Zielwerte und für eine 
umfassende Transformation des Verkehrssektors, 
die auch eine weitere Minderung der Treibhaugase-
missionen nach 2030 sicherstellt, müssen vorhan-
dene Instrumente deutlich verschärft und zusätz-
liche Instrumente zeitnah umgesetzt werden. Das 
Szenario  CARESupreme und aktuelle Berechnun-
gen des Umweltbundesamtes zum Klimaschutz im 
Verkehr ( Harthan et al. 2025a, in Veröffentlichung; 
UBA 2025b) zeigen, dass dies möglich ist. Es gibt ver-
schiedene Hebel: Neben ordnungsrechtlichen und 
ökonomischen Instrumenten braucht es auch einen 
umfassenden Aus- und Umbau der Infrastrukturen. 
Durch den Mix der Instrumente können Lasten, Kos-
ten und notwendige Veränderungen zwischen Staat, 
Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürgern aufgeteilt 
und sozialverträglich gestaltet werden. Hierfür ist der 
Gestaltungswille aller Akteur*innen in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik notwendig. Nur bei einer zeit-
nahen, effektiven Umsetzung dieser Instrumente und 
in Kombination mit sektorübergreifenden Instrumen-
ten kann eine Reduktion der Treibhausgasemissionen 
im Verkehrssektor auf das notwendige Maß bis zum 
Jahr 2045 erreicht werden.

6	 Die Jahresemissionsmengen wurden nach KSG §4 (2) angepasst und liegen entsprechend dem Stand vom 15.03.2025 vor (UBA 2025a).

5.2 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr gilt: 
Die Reduktion der Verkehrsmengen und Verlage­
rung auf klimaschonendere Verkehrsträger wie 
auch der Umstieg auf elektrische Antriebe und 
postfossile Kraftstoffe (im Luft- und Seeverkehr) 
sind zentrale Bausteine für die Erreichung des Klima-
schutzziels 2030 im Verkehr. Kurzfristig sollte daher 
vor allem die Umsetzung folgender Maßnahmen und 
Instrumente im Fokus stehen:

Bei den Pkw-Neuzulassungen müssen elektrische An-
triebe den Verbrenner schnellstmöglich ablösen. Im 
Jahr 2030 sollten mindestens neun von zehn neu zu-
gelassenen Pkw rein elektrisch sein. Hierfür muss pa-
rallel der Umbau der Automobilindustrie maßgeblich 
vorangetrieben und das Ambitionsniveau der gelten-
den Flottenzielwerte 2030 darf nicht abgeschwächt 
werden. Am vereinbarten Ausstieg aus dem Ver­
brenner-Pkw 2035 sollte ebenfalls festgehalten wer-
den – das ist sowohl für den  Klimaschutz  als auch 
für die Planungssicherheit der Unternehmen wich-
tig. Zusammen mit einer Reform der Kfz-Steuer, die 
einen Zuschlag für besonders klimaschädliche Pkw 
(„Malus“) einführt, kann ein gleichmäßiger Hochlauf 
auf die genannten Ziele erreicht werden.

Bis zum Jahr 2030 wird der Umstieg von konventi-
onellen Biokraftstoffen auf sogenannte fortschritt-
liche Biokraftstoffe – z. B. aus Rest- und Abfallstof-
fen – sowie erneuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen 
Ursprungs („RFNBO“) durch die Weiterentwicklung 
der THG-Minderungsquote weitergehen. Dabei soll-
ten die insgesamt genutzten absoluten Mengen post-
fossiler Kraftstoffe nicht ansteigen oder wenn mög-
lich abnehmen.

Zentrales ökonomisches Instrument zur Zielerrei-
chung ist eine verursachergerechte Bepreisung des 
Verkehrs, bei welcher der CO2-Preis im Emissionshan-
del deutlich oberhalb des aktuellen BEHG-Preispfads 
liegt. Gleichzeitig sollte der Emissionshandel zur Ab­
federung steigender CO2-Preise sozialverträglich 
flankiert werden: Spezifische Förderprogramme und 
Prämien sollten insbesondere vulnerable Haushalte 
unterstützen (siehe auch Kapitel 3). 
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Zudem sollte bis zum Jahr 2030 der schrittweise Ab- 
bzw. Umbau umweltschädlicher Subventionen 
im Verkehr erfolgen. Hierzu gehören das Auslaufen 
der Kerosinsteuerbefreiung und der Mehrwertsteuer-
befreiung im internationalen Luftverkehr sowie das 
Auslaufen der Reduktion von Flugsicherungsgebüh-
ren und der Zuschüsse für Regionalflughäfen. Die 
pauschale Besteuerung privater Dienstwagennutzung 
und die Entfernungspauschale sollten sozial- und 
umweltverträglich umgestaltet werden. Zudem sollte 
das Dieselprivileg abgeschafft werden. 

Die Einführung flächendeckender allgemeiner Tem­
polimits von 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h 
außerorts und 30 km/h innerorts sind ein kurzfristig 
realisierbarer, kostengünstiger und wirksamer Bei-
trag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
des Verkehrs. Zudem würden auch die Verkehrssi-
cherheit erhöht und die Lärm- und Schadstoffemissio-
nen gemindert.

Die Stärkung der Schiene durch mehr Finanz­
mittel für Netzerhalt und -ausbau sowie Digitalisie-
rung mittels eines auskömmlichen, überjährigen und 
haushaltsunabhängigen Infrastrukturfonds ist zur 
Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele im Ver-
kehr unverzichtbar und muss daher zeitnah erfolgen.

Um den ÖPNV attraktiver zu gestalten, sind Min-
deststandards für Takte, Erreichbarkeit und Qualität 
nötig. Die Bundesregierung sollte diese mit Ländern 
und Kommunen in einem Masterplan ÖPNV verein-
baren. Der ÖPNV bedarf zudem einer langfristig ab-
gesicherten auskömmlichen Finanzierung über die 
zu dynamisierenden Regionalisierungsmittel, um 
erforderliche Angebotsverbesserungen (inkl. digita-
ler Lösungen wie z. B. Mobility as a Service (MaaS) 
und Ridepooling) zu realisieren. Zudem sollten der 
emissionsfreie Rad- und Fußverkehr stärker gefördert 
und in der Verkehrsplanung von Beginn an mitge-
dacht werden.

Die genannten Instrumente und Maßnahmen für eine 
Verkehrswende wirken vor allem mittel- und lang-
fristig, d. h. vor allem nach 2030. Zur Erreichung der 
Umwelt- und Klimaschutzziele im Verkehr sind sie je-
doch unverzichtbar. Damit sie ihre volle Wirksamkeit 
erlangen können, müssen sie bereits heute auf den 
Weg gebracht werden. 

5.3 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 2040
Verkehrswende aktiv gestalten – Verkehr vermeiden 
und verlagern
Für den nachhaltigen Rückgang der Treibhausgas
emissionen auch nach 2030 müssen die vor 2030 
 ergriffenen Instrumente und Maßnahmen in jedem 
Fall Bestand haben bzw. fortgeführt werden.

Ab 2030 sollte eine fahrleistungsabhängige Pkw-
Maut auf allen Straßen in Deutschland eingeführt 
und bis 2035 stufenweise erhöht werden – dies ist 
auch zur Finanzierung des Verkehrs notwendig. Die 
Höhe der Pkw-Maut sollte sich an den Wegekosten 
und den externen Umweltkosten (für Luftschadstoffe, 
Lärm, sowie Natur und Landschaft) orientieren.

Ergänzend sollte ab 2030 eine Ausweitung der 
Lkw‑Maut auf alle Straßen (bisher: nur Bundesfern-
straßen) die bestehende Lenkungswirkung der Lkw-
Maut verstärken und die Antriebswende unterstützen. 
Die dadurch erzielten Mehreinnahmen können die 
Finanzierung der E-Ladeinfrastruktur und des Schie-
nennetzes weiter absichern.

Zudem ist die nachhaltige Stärkung der Schiene 
durch eine langfristige Finanzierung auf hohem 
Niveau über eine Fondslösung für den Erhalt und den 
Ausbau der Infrastruktur inkl. Digitalisierung von In-
frastruktur und Betrieb weiterhin erforderlich. Auch 
die Fortführung der Förderung und Finanzierung 
des Umweltverbunds (Rad- und Fußverkehr, ÖPNV) 
muss für die Zeit nach 2030 gesichert sein.

Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und Elektro-
mobilität priorisieren
Im Zeitraum 2030 bis 2040 werden Elektro-Pkw den 
Bestand immer stärker dominieren. Schon im Jahr 
2035 sollte jeder zweite Pkw im Bestand elektrisch 
sein. EU-weit werden spätestens ab 2035 mit dem in 
den Flottenzielwerten festgelegten Verbrenner-Aus-
stieg keine neuen fossilen Verbrenner mehr zuge-
lassen. An diesem Ausstieg sollte unbedingt festge-
halten werden. Deutschland sollte dieses Ziel schon 
mindestens drei Jahre früher erreichen und spätes-
tens ab 2032 keine Pkw und leichten Nutzfahrzeu-
ge mit Verbrennungsmotor mehr neu zulassen. Dies 
stellt die weiterhin erhobene Kfz-Steuer mit einem 
ausreichend hohen Malus für alle Verbrenner-Pkw 
und die Bepreisung über den EU-ETS 2 sicher.
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Da jedes Jahr mehr E-Fahrzeuge auf deutschen Stra-
ßen unterwegs sind, muss der Ausbau der Lade­
infrastruktur in den 2030er Jahren weiter massiv 
vorangetrieben werden – auch durch eine gezielte 
Förderung. Ausreichend Möglichkeiten zum schnel-
len Laden und bedarfsgerechte weitere Lademöglich-
keiten stellen Mobilität von Personen und Gütern, 
aber auch Ladevorgänge sicher, die erneuerba-
ren Strom in für das Stromsystem günstigen Zei-
ten nutzen. Anreize stellen sicher, dass bei Bedarf 
die E-Fahrzeuge auch Strom ins Netz zurückspeisen 
 (siehe hierzu auch „Digitalisierung des Stromnetzes“ 
in Kapitel 4.2).

Die EU-Flottenzielwerte für schwere Fahrzeuge 
und vor allem die in 2023 neu geschaffene CO2-Kom­
ponente der Lkw-Maut in Deutschland leiten schon 
vor 2030 auch den Hochlauf von elektrischen Lkw 
ein. Mitte der 2030er Jahre werden kaum noch neue 
Lkw mit Verbrennungsmotor zugelassen – auch weil 
elektrische Lkw weiterhin von einer reduzierten Infra-
strukturkomponente der Lkw-Maut profitieren. Aber 
auch bei Lkw müssen die Voraussetzungen für ein Ge-
lingen der Antriebswende geschaffen werden. Dazu 
braucht es eine flächendeckende und leistungsstarke 
Ladeinfrastruktur (auch für Depots). Diese muss leis-
tungsfähige Schnellladepunkte beinhalten (Megawatt 
Charging). Das Ladenetz sollte gegebenenfalls um ein 
Oberleitungsnetz auf den Hauptstrecken ergänzt wer-
den können, um ein dynamisches Laden der Trakti-
onsbatterie während der Fahrt zu ermöglichen.

Postfossile Kraftstoffe
Anbaubiokraftstoffe sind aufgrund ihrer zahlrei-
chen negativen Umweltauswirkungen nicht nachhal-
tig und sollten schnellstmöglich ausgephast werden. 
Gleichzeitig sollten andere Optionen wie E-Mobili-
tät verstärkt zum Einsatz kommen. In der Phase von 
2030 bis 2040 werden die Biokraftstoffe aus Anbau-
biomasse und aus Altspeiseölen schrittweise durch 
fortschrittliche Biokraftstoffe ersetzt. Über die-
se Mengen hinaus steigt trotz des starken Fokus auf 
die Nutzung von erneuerbarem Strom in elektri-
schen Antrieben bei Pkw und Lkw auch der Bedarf 
an RFNBO – also an grünem Wasserstoff und dar-
aus hergestellten E-Fuels. Auch in der Zeit 2030 und 
2040 sollten diese Kraftstoffe bevorzugt in den nicht 
anders dekarbonisierbaren Einsatzbereichen ver-
wendet werden (z. B. internationaler Luft- und See-
verkehr). Um all diese Veränderungen zu erzielen 
sind ordnungsrechtliche Instrumente wie die THG­
Minderungsquote weiterzuentwickeln. 
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FÖRDERN
	▸ Elektrifizierung, z. B. über Bundes-
förderung Industrie und Klimaschutz, 
Klimaschutzverträge

	▸ Stetige Energieeffizienzförderung
	▸ Ausbau des Strom- und Wasserstoff
kernnetzes

FORDERN
	▸ Nachhaltigkeitskriterien für die 
öffentliche Beschaffung

	▸ Kennzeichnung der Klimawirkung 
von Produkten (CO2-Fußabdruck)

	▸ grüne Leitmärkte schaffen

FÖRDERN
	▸ Förderung der Defossilisierung von Pro-
zessen mit hohen Vermeidungskosten 

	▸ Kreislaufwirtschaft in der Produktion
	▸ Elektrolytischer Wasserstoff in der 
Industrieproduktion

FORDERN
	▸ Ausstieg aus der energetischen und 
stofflichen Nutzung von Kohle

	▸ Anschluss relevanter Industrien an 
das Wasserstoffnetz

	▸ Befristung der Betriebsgenehmigung 
neuer fossiler Anlagen bis 2045

153*

2024

 Projektionen*

92
CARESupreme

58

2035

 Projektionen*

80
CARESupreme

29

2040

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

INDUSTRIE

Erreichbare Emissionsmenge
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.
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6.1 Einleitung
Die Treibhausgasemissionen in der Industrie lie-
gen laut Projektionsdaten 2025 im Jahr 2030 mit 
116 Mio. t CO2-Äq. 8 Mio. t CO2-Äq. unter der ange-
passten Jahresemissionsmenge7 laut KSG (Wehne-
mann et al. 2025). Die Projektionen zeigen, der Indus-
triesektor befindet sich derzeit auf dem Zielpfad bis 
2030, wobei ein wesentlicher Beitrag der Minderung 
auf eine geringere Produktion zurückgeführt wer-
den kann. Langfristig bleibt der Sektor bis 2040 mit 
80 Mio. t CO2-Äq. hinter seinem Minderungspotential 
zurück. Um sowohl eine tatsächliche Transformation 
in der Industrie anzustoßen, als auch den Sektor auf 
einen Pfad für das anstehende Jahrzehnt zu  setzen, 
werden hier Instrumente und Maßnahmen vorge-
schlagen, die bis 2035 eine Reduktion auf 58 Mio. t 
CO2-Äq. und bis 2040 auf 29 Mio. t CO2-Äq. der er-
zeugten Treibhausgase erlauben.

Die deutsche Industrie steht mit der Elektrifizierung 
und Defossilisierung der Produktionsprozesse vor 
einer großen Herausforderung und hohen Investi-
tionsbedarfen. Diese sind zur Erreichung der Kli-
maschutzziele unerlässlich und sichern gleichzeitig 
eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Produktion 
bei sich wandelnden Absatzmärkten. Die wichtigste 
und grundlegendste Bedingung für eine erfolgreiche 
Transformation der Industrie ist Planungssicherheit, 
die nur durch verlässliche und über Legislaturperio-
den sowie Parteigrenzen hinweg stabile Rahmenbe-
dingungen in Form von verbindlichen Gesetzen und 
Zielen geschaffen werden kann.

6.2 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
Die maßgeblichen Treiber für die Defossilisierung in 
der Industrie sind die in Kapitel 3 benannten ökono-
mischen Instrumente (EU-ETS, CBAM). Diese helfen 
alternative, klimaschutzfreundliche Produktions
verfahren zu etablieren und somit das Entwickeln 
 einer Technologieführerschaft zu ermöglichen und 
anzureizen.

Aufgrund der langen Nutzungszeiträume bzw. Erneu-
erungszyklen bei Industrieanlagen müssen Inves-
titionen in grüne/zukunftsfähige Anlagentechnik 
bereits heute erfolgen, um eine vollständige Umstel-
lung des gesamten Anlagenparks bis 2045 erreichen 

7	 Die Jahresemissionsmengen wurden nach KSG §4 (2) angepasst und liegen entsprechend dem Stand vom 14.03.2025 vor (UBA 2025a).

zu können. In wichtigen Industriebranchen, bei-
spielsweise der Eisen- und Stahlindustrie, stehen 
aktuell Anlagenerneuerungen an, die unbedingt zu 
nutzen sind. Ertüchtigungen und lebensdauerver-
längernde Reinvestitionen fossiler Produktionsan-
lagen führen hingegen zu lock-in Effekten. Um eine 
Investition in diese teilweise noch nicht konkurrenz-
fähigen postfossilen Technologien bereits zu diesem 
Zeitpunkt anzureizen sind Förderprogramme (wie 
Bunde sförderung Industrie und Klimaschutz (BIK), 
 Klimaschutzverträge (KSV), Important Projects 
of Common European Interest (IPCEI)) notwendig. 
Gleichzeitig ist eine stetige Förderung von Energieeffi-
zienz in Produktionsprozessen entscheidend, um die 
Minderungspoten ziale im Energieverbrauch zu heben.

Die wichtigste Maßnahme für die Energiewen-
de und damit den Klimaschutz in der Industrie ist 
die Elektrifizierung der Produktionsprozesse und 
insbesondere der Prozesswärme. Diese ist durch 
Wärmepumpen im niedrigen bis mittleren Tempe-
raturbereich sehr effizient möglich. Die Elektrifizie-
rung von Hochtemperaturprozessen (z. B. Wärmeöfen 
zur Stahlvergütung, Glasschmelzwannen) hingegen 
muss durch eine direktere Verwendung von elektri-
scher Energie (z. B. Widerstandsbeheizung, Plasmab-
renner, Induktion oder Lichtbogen) erfolgen. Gleich-
zeitig ist für eine zukunfts- und wettbewerbsfähige 
Produktion sowie aus Gründen der Netzdienlichkeit, 
wo immer möglich, eine Flexibilisierung der Prozesse 
anzustreben.

Neben der Elektrifizierung hat auch die Effizienz­
steigerung (siehe auch Kapitel 4.2) ein großes Po-
tenzial Emissionen einzusparen. Nicht nur die Ver-
besserung/Änderung des Prozesses, sondern auch 
Nebenprodukte müssen effizient genutzt werden. Vor 
allem ungenutzte Abwärme kann je nach Tempera-
tur mit geringem Energieaufwand direkt wieder dem 
Prozess zu geführt, gespeichert oder für niedere Tem-
peraturbedarfe anderweitig genutzt werden. Gleich-
zeitig kann durch eine exaktere Prozessführung die 
Zusammensetzung der Abgase gesteuert werden. 
Hierfür spielt die Digitalisierung der Prozessteuerung 
und die KI-gestützte Auswertung von Messungen eine 
entscheidende Rolle. Diese stellen zudem eine Voraus-
setzung für die bessere Integration in ein zukünftiges 
Energiesystem dar (siehe Kapitel 4). 
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Für alle Nebenprodukte muss eine weitere Nutzung 
geprüft werden. Aktuell werden noch viele Produkti-
onsreste unnötig als Abfall entsorgt, obwohl sie mit 
geringem Aufwand für andere Produkte genutzt wer-
den könnten. So könnten sortenrein getrennte Ne-
benprodukte hochwertige Vorprodukte für andere 
Prozesse werden. Die Kreislaufwirtschaft und Sekto-
renkopplung bieten so nicht nur das Potenzial bereits 
gebundene Emissionen langfristig zu speichern, son-
dern auch neue  Wirtschaftszweige für die Industrie zu 
erschließen.

Darüber hinaus werden in der Grundstoffindust-
rie (Stahl, Chemie) zukünftig erhebliche Mengen an 
Wasserstoff sowie daraus hergestellte Derivate 
zur stofflichen Verwendung benötigt (Ammoniaksyn-
these, Direktreduktion, organische (Grund-)Chemi-
kalien). Der direkte Wasserstoffbedarf wird aufgrund 
geringerer Umwandlungsverluste und Transportvor-
teilen, vorrangig aus Staaten Europas mit guten Be-
dingungen für erneuerbare Energien per Leitung, 
dem sogenannten European Hydrogen Backbone, 
importiert werden (Wietschel et. al. 2024). Weiterhin 
bestehende Kohlenstoffbedarfe, z. B. in der chemi-
schen Industrie, werden durch den Einsatz von at-
mosphärischem oder wiederverwerteten Kohlenstoff 
nach mindestens einer stofflichen Nutzung gedeckt 
 (siehe Kapitel 4.3). 

Die Kennzeichnung von Produkten bezüglich ihrer 
Umweltauswirkungen und hierbei insbesondere der 
Treibhausgasemissionen stellt die Voraussetzung für 
eine qualifizierte Kaufentscheidung sowie ein dem 
Preis gleichwertiges Entscheidungskriterium für die 
öffentlichen Beschaffung dar. Gleichzeitig wird 
hierdurch die Basis für ein einheitliches Marktumfeld 
für inner- und außereuropäische Unternehmen, so-
wie die Grundlage für die Etablierung grüner Leit­
märkte geschaffen (siehe auch Kapitel 3).

8	 Sektorübergreifende Maßnahmen und Instrumente wie Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oder CO2-Preise siehe Kapitel 3.

6.3 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 20408

Die Elektrifizierung wird auch nach 2030 weiterhin 
die wichtigste Maßnahme in der Industrie darstellen. 
Aufgrund steigender CO2-Preise (siehe ökonomische 
Maßnahmen in Kapitel 2) werden viele der bis 2030 
geförderten Verfahren wirtschaftlich sein und der 
weitere Umbau der Produktionskapazitäten erfolgt 
daher ohne Förderung. Der Fokus der Förderinstru-
mente verschiebt sich daher auf Verfahren mit immer 
höheren Vermeidungskosten die bisher noch nicht 
 defossilisiert werden.

Im Zuge der Defossilisierung der Industrieprozesse 
verschiebt sich der Fokus mit fortschreitender Trans-
formation von der Reduktion der direkten (Scope 1) 
Emissionen (durch Elektrifizierung) auf die indi-
rekten Emissionen der Eingangsstoffe (sogenannte 
 Scope 2 Emissionen). In diesem Zuge werden energi-
eintensive Eingangsstoffe zunehmend durch weni-
ger energieintensive Recyclingprodukte ersetzt. Diese 
Entwicklung kann durch die Förderung von Kreis­
laufwirtschaftsprozessen in der Industrie beschleu-
nigt werden.

Da die Zukunft der Industrie auf wenigen Energie- 
und Rohstoffträgern beruht, unterliegt die Trans-
formation großen Unsicherheiten. Dafür spielen die 
Transformationsgeschwindigkeit der Versorgungs­
netze für Strom und Wasserstoff, kalkulierbare 
Versorgungskosten und langfristige Garantien eine 
entscheidende Rolle (siehe auch 4.3). Gleichzeitig 
muss in der Grundstoffindustrie die Frage gestellt 
werden, ob und in welchen Bereichen eine wirt-
schaftliche Produktion in Deutschland zukünftig 
noch möglich und nötig sein wird (Verpoort et al., 
2024) beziehungsweise welche Produktionskapazi-
täten zur Reduktion von globalen Abhängigkeiten in 
Deutschland oder Europa gehalten werden sollten. 
Dabei wird die Innovationskraft durch technologieof-
fenen Wettbewerb um die beste Minderungstechno-
logie gestärkt. In nicht wirtschaftlich darstellbaren 
Bereichen ist aus Überlegungen zur Resilienz und 
Krisensicherheit der Erhalt einer nachhaltigen und 
treibhausgasneutralen inländischen Grundproduk
tion zu prüfen.
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Ein Ausstieg aus der Nutzung von fossiler Kohle ist 
nicht allein durch die Außerbetriebnahme von Koh-
lekraftwerken realisiert. Auch in der Industrie muss 
ein schneller Ausstieg aus der Nutzung dieses treib-
hausgasintensiven Energie- und Kohlenstoffträgers 
vollzogen werden. Die Umstellung der Stahlindustrie 
ist dafür zentral, dabei muss Kohlenstoff sowohl voll-
ständig ersetzt (Reduktionsmittel, Energieträger) als 
auch fossiler Kohlenstoff durch erneuerbaren Koh-
lenstoff substituiert (Graphit-Elektroden, Schaum-
kohle) werden. Auch die kohlebasierte Prozesswär-
meversorgung, zum Beispiel in der Papierindustrie, 
ist auf erneuerbare Energieträger umzustellen. In 
der chemischen Industrie in Produkten eingesetzter 

fossiler Kohlenstoff muss durch erneuerbaren Koh-
lenstoff ersetzt werden. Durch eine ambitionierte und 
zügige Umsetzung der notwenigen Defossilisierungs-
maßnahmen ist der Einsatz von Kohle bis 2040 voll-
ständig und der Einsatz anderer fossiler Kohlenstoff-
träger bis 2045 weitestgehend zu substituieren. Die 
Betriebsgenehmigung für neue Industrieanlagen 
auf fossiler Basis ist bis spätestens zum Jahr 2045 zu 
befristen, dies erhöht die Planungssicherheit und ver-
meidet gestrandete Vermögenswerte.



7	 Gebäude 

FÖRDERN
	▸ Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG): wirksamer und sozialer

	▸ Wärmepumpen-Offensive für 
Mehrfamilienhäuser

	▸ Weiterentwicklung Energetische 
Stadtsanierung

FORDERN
	▸ Neue Heizungen nutzen mindestens 
65 Prozent erneuerbare Energien (GEG)

	▸ Energieeinsparverpflichtungssys-
tem (EEOS) für Energieversorgungs
unternehmen 

	▸ Zielkompatible Neubau- & 
Sanierungsstandards (GEG).

FÖRDERN
	▸ Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG): wirksamer und sozialer

	▸ Serielles Sanieren
	▸ gleichmäßiger verteilte Wohnraum
nutzung 

FORDERN
	▸ Neue Heizungen nutzen 100 Prozent 
erneuerbare Energien, (GEG)

	▸ Mindesteffizienzstandards für alle 
Bestandsgebäude (MEPS)

	▸ Zielkompatible Neubau & Sanierungs-
standards (GEG)

101*

2024

 Projektionen*

44 CARESupreme

27

2035

 Projektionen*

26 CARESupreme

6
2040

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

GEBÄUDE

Erreichbare Emissionsmenge
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.
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7.1 Einleitung
Es verbleibt nur noch wenig Zeit, die Ziele bis 2030 im 
Gebäudesektor zu erreichen. Vergangene Versäum-
nisse müssen aufgeholt und künftige Entwicklun-
gen vorbereitet werden. Nach den Projektionsdaten 
2025 (Wehnemann et al. 2025) liegen die Emissio-
nen des Gebäudesektors im Jahr 2030 mit 77 Mio. t 
CO2-Äq deutlich über dem Ziel von 65 Mio. t CO2-Äq 
nach KSG (angepasste Jahresemissionsmenge)9. Der 
Gebäudesektor verfehlt die Klimaschutzziele mit ku-
mulierten Jahresemissionsmengen zwischen 2021 
und 2030 von 110 Mio. t CO2-Äq. Neben der Umstel-
lung auf erneuerbare Energien und der Reduktion 
der direkten Emissionen ist langfristig die Sanierung 
des Gebäudebestands entscheidend, um den Energie-
verbrauch zu senken und den Druck auf das restli-
che Energiesystem und den Ausbau der erneuerbaren 
Energien zu reduzieren. Das CARESupreme-Szenario 
des Umweltbundesamt zeigt auf, mit welchen Inst-
rumenten und Maßnahmen die Klimaschutzziele er-
reicht werden könnten. In Summe aller vorgeschla-
genen Instrumente ergibt sich eine Minderung der 
Treibhausgasemissionen auf 6 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 
2040. Die Instrumente zielen neben der Umstellung 
auf erneuerbare Energien sehr konsequent auf Ener-
gieeinsparungen ab – auch im Vergleich zu anderen 
Klimaschutzzielszenarien. Werden nicht alle Instru-
mente umgesetzt, bedarf es anderer wirkungsstarker 
Instrumente, um die zielkompatible Entwicklung im 
Gebäudesektor zu erreichen.

7.2 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
Zum Erreichen der hohen Energieeinsparungen und 
der damit verbundenen Entlastung des Energie-
sektors und Reduktion der Kosten der Stromerzeu-
gung sollten bestehende Gesetze weiterentwickelt 
werden, wie die Umsetzung von zielkompatiblen 
Neubau- und Sanierungsstandards im Gebäude­
energiegesetz (GEG). Zusätzlich bedarf es im CA-
RESupreme-Szenario neuer Instrumente, wie einem 
Energieeinsparverpflichtungssystem (EEOS) für 
Energieversorgungsunternehmen und Mindest
effizienzstandards für alle Bestandsgebäude (MEPS). 
Da eine Strategie konsequenter Energieeinsparungen 
hohe Heizkosten vermeidet und Belastungen aus der 
CO2-Bepreisung reduziert, würden auch Mieter*innen 
entlastet. Die notwendigen Investitionen in Gebäude 

9	  Die Jahresemissionsmengen wurden nach KSG §4 (2) angepasst und liegen entsprechend dem Stand vom 15.03.2025 vor (UBA 2025a).

sind durch eine sozial ausgewogene Förderung, u. A. 
durch Anpassung der Bundesförderung für  effiziente 
Gebäude (BEG) zu unterstützen. Die wieder aufge-
nommene Förderung Energetische Stadtsanierung 
sollte mit einem besonderen Fokus auf vulnerable 
Haushalte und Quartiere sowie auf Gebiete, für die 
die kommunalen Wärmeplanungen hohe Einspar
potenziale ermittelt haben, weiterentwickelt werden. 
Die Förderung ist dabei auch auf eine gleichmäßiger 
verteilte Wohnraumnutzung auszurichten.

Die schnellstwirksame Maßnahme, um die Treibhaus-
gasemissionen im Gebäudesektor zu  reduzieren, ist für 
die kurze noch verbleibende Zeit bis 2030,  Heizungen 
auf erneuerbare Wärmeenergie umzustellen. Die 
wichtigsten Techniken hierfür sind Wärmepumpen 
mit natürlichen Kältemitteln oder der Anschluss an 
Wärmenetze (siehe Kapitel 4). Die Anforderung im 
GEG an neue Heizungen mindestens 65 Prozent 
erneuerbare Energien zu  nutzen ist ein sehr wirk-
mächtiges Instrument dafür. Sie kann einfacher und 
ambitionierter als heute ausgestaltet  werden, indem 
sie direkt auf Wärmepumpen und Wärmenetze aus-
gerichtet wird. Unnötige Kosten werden vermieden, 
wenn sich Hauseigentümer nur in Ausnahme- und 
Härtefällen zu Gunsten brennstoffbasierter Tech-
niken entscheiden – wie neue  Wasserstoff- ready- 
oder Biomasseheizkessel. Unterstützt werden muss 
dies durch eine einkommensabhängige  Förderung, 
um die Anschaffungskosten finanzierbar und 
 damit sozialverträglich zu halten. Eine zusätzliche 
Wärmepumpen-Offensive sollte insbesondere in 
 Bestands-Mehrfamilienhäusern den Markthochlauf 
verstärken. Zusätzlich können die Strompreise für 
Wärmepumpen, durch eine Anpassung von Steuern 
und Abgaben, auf maximal das 2,5-Fache des Erd-
gaspreises begrenzt werden und so die Entscheidung 
für eine Wärmepumpe noch attraktiver machen. 
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7.3 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 2040
Bereits heute ist die Bundesförderung für effizien­
te Gebäude (BEG) das zentrale Förderinstrument im 
Gebäudesektor. Die Wirkung reicht aber bisher nicht 
aus, um die sehr hohen notwendigen Sanierungs-
quoten aus CARESupreme zu erreichen. Die BEG 
sollte auf das Erreichen der Klimaschutzziele ausge-
richtet werden, so dass nur noch höchste Energie-
effizienzstandards und effiziente Technik gefördert 
werden. Gleichzeitig sollte die Förderung sozial ge-
staffelt werden, um den unterschiedlichen Finanzie-
rungsmöglichkeiten von Haushalten und Hauseigen-
tümern besser Rechnung zu tragen. Beispielsweise 
sollten vulnerable Haushalte bzw. von ihnen bewohn-
te (Mehrfamilien-) Häuser höhere Fördersätze erhal-
ten oder Energiespardarlehen angeboten werden, die 
über Bundesbürgschaften abgesichert sind. Gleich-
zeitig sollten ambitionierte Sanierungen stärker auch 
im vermieteten Gebäudebestand angereizt werden, 
mit möglichst geringen Folgekosten für die Mieten-
den. Parallel sollte nach dem Prinzip der erfolgsab-
hängigen Förderung eine bessere Qualitätssicherung 
sicherstellen, dass die geförderten Maßnahmen die 
erwartete Einsparwirkung auch erreichen. Wird die 
BEG so schnell wie möglich angepasst, so wird die 
Wirkung durch höhere Sanierungsquoten im nächs-
ten Jahrzehnt deutlich.

Eine hohe Sanierungsquote senkt den Endenergie-
verbrauch des Gebäudebestands. Dies spart nicht nur 
fossile Energie ein, sondern senkt langfristig auch die 
Nachfrage nach erneuerbaren Energien und verrin-
gert so den nötigen Ausbau in der Energiewirtschaft 
sowohl bei Windenergie- und PV-Anlagen, als auch 
bei den Stromnetzen(siehe Kapitel 4.2, Energieeffi-
zienz). Auch der Bedarf an nur begrenzt verfügbarer 
Biomasse kann so reduziert werden. Das wirkmäch-
tigste Instrument zur Steigerung der Sanierungsquo-
te (im CARESupreme-Szenario) ist eine ambitionier-
te Umsetzung der novellierten EU-Gebäuderichtlinie: 
im Besonderen durch die verpflichtende Sanierung 
der ineffizientesten Gebäude (MEPS) – dies kommt 
insbesondere vulnerablen Haushalten zu Gute – zu-
sammen mit einem effektiven Vollzug. Weiter unter-
stützt werden sollte sie durch einen zunehmenden 
Einsatz der seriellen Sanierung und der Sanierungs-
sprints. Wurden die Vorgaben für den Neubau (auf 

EH40) und umfassende Sanierungen (auf EH70) 
im Gebäudeenergiegesetz (GEG) bereits frühzeitig 
angepasst, so führen die durch die MEPS ausgelös-
ten Sanierungen zu hocheffizienten Gebäuden. In der 
kommunalen Wärmeplanung sollten Sanierungsmaß-
nahmen für Wohngebiete verankert werden. Die prak-
tische Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert viele 
qualifizierte Fachkräfte. Eine entsprechende Fach-
kräfteoffensive ist daher unverzichtbar und frühzeitig 
zu initiieren.

Die MEPS und Vorgaben des GEG für Neubau und 
Sanierungen würden zusammen mit der Förde-
rung in den Jahren zwischen 2030 und 2040 eine 
starke Wirkung zeigen. Mit einer Sanierungsquote 
von über 2,5 Prozent pro Jahr kann der Energiebe-
darf des Gebäudebestands deutlich gesenkt werden, 
wie das CARESupreme-Szenario aufzeigt. Zielset-
zungen bestehen dabei sowohl für Wohngebäude 
(„worst 75 Prozent“ im Jahr 2042) als auch für Nicht-
wohngebäude („worst 75 Prozent“ im Jahr 2039). 
So kann bereits bis 2040 erreicht werden, dass fast 
keine Gebäude mehr mit den schlechten Energieef-
fizienzklassen D, E, F, G und H existieren. Der End
energiebedarf des Gebäudesektors für Raumwärme 
und Warmwasser reduziert sich unter diesen Annah-
men zwischen 2030 und 2040 im CARESupreme-
Szenario um über 30 Prozent.

Hinzu sollten Anreize und Rahmenbedingungen für 
eine gleichmäßiger verteilte Wohnraumnutzung 
kommen, um den Zuwachs an Wohnfläche pro Kopf 
zu begrenzen und gleichzeitig mehr Menschen die 
Nutzung des für sie notwendigen Platzes zu ermög-
lichen. Die Beschränkung der Neubauförderung auf 
Mehrfamilienhäuser bremst den Zuwachs der Wohn-
fläche pro Kopf. Durch Förderung und weitere Instru-
mente, wie kommunale Beratungsstellen, Wohnungs-
tauschbörsen, regionale Beratungsnetzwerke und 
Vorgaben und Vollzug gegen Leerstand und Zweck
entfremdung von Wohnraum, kann sogar ein leichter 
Rückgang der Wohnfläche pro Kopf ab 2030 ermög-
licht werden. Aufgrund von besserer Behaglichkeit 
durch Sanierungen, Flächenheizungen und weniger 
Zugluft kann die Raumtemperatur oft leicht gesenkt 
werden. Der Energiebedarf reduziert sich weiter. 



33

Gebäude

Bei der Dekarbonisierung des Gebäudebestands muss 
sowohl die Herstellungsphase als auch die Nutzungs-
phase der Gebäude berücksichtigt werden. Lebens-
zyklusbetrachtungen sollten bereits bei der Planung 
von Neubauten einbezogen werden. Mit einer recht-
lichen Verankerung des Grundsatzes „Bauen im Be-
stand“ kann graue Energie und Baukultur erhalten 
werden. Gebäudebestand und Sekundärbaustof-
fe sind, falls erforderlich, mit nachhaltig erzeugten 
nachwachsenden Baustoffen zu ergänzen. 

Die Anforderung im GEG wird zum Ende des Jahr-
zehnts so weiterentwickelt, dass neue Heizungen zu 
100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt 
werden müssen. Übergangsfristen und Härtefallre-
geln bleiben bestehen. Langfristig werden Gebäude 
vor allem durch Wärmepumpen oder den Anschluss 
an ein Wärmenetz versorgt. Fossile Energieträger ver-
lieren in den Jahren nach 2030 zunehmend an Be-
deutung. Langfristig verschwinden sie ganz. So ist 
es bereits nach dem aktuell geltenden GEG ab 2045 
nicht mehr zulässig, fossile Brennstoffe zu verwen-
den. Durch eine Anpassung des GEG sollte dies für 

neu eingebaute Heizungen früher gelten und so so-
wohl Emissionen vermeiden und gleichzeitig lock-ins 
durch den Einsatz von Techniken die einen zuneh-
mend teuren Anteil an treibhausgasneutralen Ener-
gieträgern zum Betrieb erfordern verhindern. Ent-
sprechend sollten Biomasse oder Wasserstoff nur in 
Ausnahmefällen für die Raumwärme- und Warm
wasserversorgung zum Einsatz kommen.

Die Umstellung der Versorgung von Gebäuden mit 
Raumwärme und Warmwasser auf erneuerbare Ener-
gien sollte zusätzlich durch eine Reform der Steuern, 
Abgaben und Umlagen bei den Energiepreisen sowie 
der CO2-Bepreisung angereizt werden. Erneuerbare 
Energien würden so zunehmend günstiger als fossile 
Energieträger (siehe Sektorübergreifende Maßnahmen 
und Instrumente). Im Besonderen ändern sich die Rah-
menbedingungen für den Gebäudebestand ab 2027, 
wenn der EU-ETS 2 mit freier Preisbildung greift. Eine 
wirksame Flankierung mit Information, Förderung 
und Vorschriften ist notwendig, besonders um sonst 
entstehende soziale Härtefälle zu verhindern.



8	 Landwi rtschaft

FÖRDERN
	▸ Umstellung auf eine gesündere, pflanzen
betonte Ernährung 

	▸ Maßnahmenplan für eine klimaoptimierte 
Landwirtschaft im Rahmen eines Multi
stakeholderprozesses erarbeiten

	▸ Klimaschutz in der GAP nach 2027 stärken 

FORDERN
	▸ Mehrwertsteuer für pflanzliche und tierische 
Produkte anpassen 

	▸ Verpflichtende Vorgaben für Gemeinschafts-
verpflegung in öffentlichen Einrichtungen und 
auf öffentlich geförderten Veranstaltungen

	▸ Betriebliche Nährstoffbilanzierung im 
Düngerecht sicherstellen

FÖRDERN
	▸ Umstellung der Produktion auf alternative 
Proteinquellen und Senkung der Emissio-
nen aus der Tierhaltung ausweiten

	▸ GAP ausschließlich an ökologische Leistun-
gen der Betriebe koppeln

	▸ Bundesprogramm Energieeffizienz in Land-
wirtschaft/Gartenbau ambitioniert weiter-
entwickeln und forciert umsetzen

FORDERN
	▸ CO2-Bepreisung in der Landwirtschaft 
einführen

	▸ Runden Tisch zur Just Transition der 
gesamten Wertschöpfungskette 

	▸ Maßnahmenplan für eine klimaoptimier-
te Landwirtschaft umsetzen

62*

2024

 Projektionen*

55 CARESupreme

38

2035

 Projektionen*

54 CARESupreme

31

2040

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

LANDWIRTSCHAFT

Erreichbare Emissionsmenge
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.
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8.1 Einleitung
Die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft sind 
im Zeitraum von 1990 bis 2023 von 85 Mio. t auf 
63 Mio. t CO2-Äq. gesunken (-26 Prozent) (UBA 2025). 
Die im KSG festgelegten maximalen Jahresemissi-
onsmengen der vergangenen Jahre hat die Landwirt-
schaft eingehalten und auch die angepassten Jah-
resemissionsmengen für 2030 von 59 Mio. t CO2-Äq.10 
erreicht die Landwirtschaft voraussichtlich. Grün-
de dafür sind, neben tatsächlichen Minderungen 
von durchschnittlich etwa 1 Mio. t CO2-Äq. pro Jahr, 
methodische Änderungen, die zu einer rein rechne-
rischen Absenkung der Emissionen geführt haben. 
Die längerfristige Projektion der Emissionsentwick-
lung über das Jahr 2030 hinaus zeigt konstant hohe 
Emissionen, die bei rund 55 Mio. t CO2-Äq. stagnie-
ren (Wehnemann et al. 2025). Um die Landwirtschaft 
auf einen Pfad zu lenken, der Minderungspotentia-
le bis 2040 ermöglicht und somit einen Beitrag zur 
sektorübergreifenden Treibhausgasneutralität leistet, 
werden hier Instrumente und Maßnahmen beschrie-
ben. Sie bereiten die Transformation vor 2030 vor 
und führen bis zum Jahr 2040 zu einer Reduktion auf 
31 Mio. t CO2-Äq.

8.2 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
Die wichtigsten Stellschrauben zur Reduzierung der 
landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen sind 
die Begrenzung der Stickstoffüberschüsse, die Wie-
dervernässung trockengelegter Moorstandorte (siehe 
Kapitel 10) und die landwirtschaftliche Nutztierhal-
tung. Eine Reduzierung der Tierbestände hat zahl-
reiche positive Synergieeffekte, ist aber nur dann 
sinnvoll, wenn auch der inländische Konsum tieri-
scher Produkte entsprechend sinkt. Ansonsten droht 
eine Verlagerung der Tierproduktion und der damit 
verbundenen Treibhausgasemissionen ins Ausland 
(sog. leakage-Effekte). Für die Transformation des Er-
nährungs- und Konsumverhaltens und der landwirt-
schaftlichen Produktion braucht es einen kohären-
ten Instrumentenmix, bestehend aus anreizbasierten 
und regulatorischen Instrumenten, der unverzüglich 
entwickelt und implementiert werden muss (siehe Ab-
bildung 8). Wichtige Bedingung für eine erfolgreiche 
Transformation der Landwirtschaft ist langfristige 

10	 Die Jahresemissionsmengen wurden nach KSG §4 (2) angepasst und liegen entsprechend dem Stand vom 15.03.2025 vor (UBA 2025a).
11	 Vgl. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/ 
12	 Auf pflanzliche Grundnahrungsmittel und andere wenig- und unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel sollte der Steuersatz auf 0 Prozent gesenkt werden. Pflanzen- und pilzbasierte 

Milch- und Fleischersatz-produkte sollten wie andere stärker verarbeitete pflanzliche Lebensmittel mit dem ermäßigten Mehrwert-steuersatz von 7 Prozent besteuert werden. Im Ge-
genzug werden tierische Lebensmittel mit dem Regelsatz von 19 Prozent besteuert. 

Planungssicherheit, die nur durch verlässliche politi-
sche Rahmenbedingungen geschaffen werden kann. 
Im Szenario CARESupreme zeigt das Umweltbun-
desamt, dass die Landwirtschaft mit ambitionierten 
Maßnahmen ihre Emissionen bereits bis 2030 gegen-
über 1990 um 44 Prozent mindern kann. Die Jah-
resemissionsmenge des KSG für das Jahr 2030 unter-
schreitet der Sektor auf diesem Pfad bereits deutlich 
mit 47 statt 56 Mio. t CO2-Äq.

Auf Seiten des Konsums sind die konsequente und 
zielgerichtete Umsetzung und Weiterentwicklung der 
2024 veröffentlichten Ernährungsstrategie der Bun-
desregierung zur Umstellung der Ernährung in An-
lehnung an die Planetary Health Diet bzw. an die Er-
nährungsempfehlungen der DGE11 zentral. Für die 
Umstellung auf eine pflanzenbetonte, gesunde 
Ernährung müssen Förderprogramme (auch bezüg-
lich Forschung, Aus- und Weiterbildung) entwickelt 
und umgesetzt werden. Kurzfristig sollte eine Anpas-
sung der Mehrwertsteuer auf tierische und pflanz­
liche Produkte12 erfolgen. Auch verpflichtende 
Vorgaben für die Gemeinschaftsverpflegung in 
öffentlichen Einrichtungen und bei öffentlichen Ver-
anstaltungen sowie eine Stärkung informatorischer 
Instrumente im Bereich Bildung, Schulung, Infor-
mation und Aufklärung sind wichtige Elemente der 
Transformation des Ernährungssektors. 

Auf der Produktionsseite führt die Einführung der 
betrieblichen Nährstoffbilanzierung als Grundla-
ge für ein verursachergerechtes Düngerecht zur Sen-
kung der Lachgasemissionen aus der Düngung. Die 
Einführung eines Honorierungsansatzes für die Zah-
lung von Fördergeldern im Rahmen der Gemeinsa-
men Europäischen Agrarpolitik (GAP) hat ebenfalls 
positiven Einfluss auf die Stickstoffemissionen, z. B. 
indem Betriebe honoriert werden, deren Stickstoff-
überschuss unterhalb eines betriebstypischen Orien-
tierungswertes liegt. Hier können Synergien mit be-
stehenden Instrumenten und Aufzeichnungspflichten 
genutzt werden, um den administrativen Aufwand 
auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Für die Reduzie­
rung der Emissionen aus der Tierhaltung sollte 
im Rahmen eines Multistakeholderprozesses ein so-
zialverträgliches und nachhaltiges Gesamtkonzept 

https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/
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(im Sinne eines Maßnahmenplans), ähnlich dem des 
Kohleausstiegs mit einer Kohlekommission, erarbeitet 
und vereinbart werden. Ziel ist es, die Emissionen der 
einzelnen Betriebe mit einer Mischung aus techni-
schen und strukturellen Maßnahmen zu senken, und 
so die Emissionen pro produzierter Produkteinheit als 
auch den Tierbestand insgesamt zu reduzieren. Ein 
Vorgehen alleine über technische Maßnahmen wird 
voraussichtlich nicht ausreichen (vgl. Dreisbach et al. 
2025a). Technische Maßnahmen sind z. B. methan-
mindernde Futterzusätze, Gülleansäuerung, emissi-
onsarme Ausbringungstechniken und Stallsysteme 
sowie der Ausbau der Wirtschaftsdüngervergärung. 
Zu den wichtigsten strukturell wirksamen Maßnah-
men gehören die Flächenbindung der Tierhaltung auf 
Betriebs- oder regionaler Ebene13, verbunden mit ei-
ner Erhöhung der Eigenfutterquote, um regional hohe 
Tierbesatzdichten und Futtermittelimporte (und damit 
zusätzlichen Stickstoff) zu reduzieren. Die langfris-
tige Einführung einer Grünlandbindung für Wieder-
käuer und die Förderung von Ausstiegsprogrammen 
für die Tierhaltung in Gebieten mit hohen Stickstof-
füberschüssen und in Moorregionen (dort in Kombi-
nation mit Prämien für Wiedervernässung und ggf. 
den Anbau von Paludikulturen (siehe Kapitel 10)) 
sind weitere wichtige Elemente. Eine gezielte Förde-
rung von Maßnahmen zur Reduzierung des Tierbe-
stands, die gleichzeitig das Tierwohl beachten oder 
Einkommensalternativen fördern, gibt Landwirten*-
Landwirtinnen eine Zukunftsperspektive. Ergänzend 
sollte auch die verstärkte Produktion von alternativen 
Proteinquellen wie z. B. Körnerleguminosen, Insek-
ten oder Pilzen gefördert werden. Auf EU-Ebene soll-
te der Klimaschutz in der Gemeinsamen Agrar­
politik (GAP) nach 2027 deutlich gestärkt werden. 
Die GAP-Reformperiode nach 2027 sollte als Über-
gangsphase genutzt werden, um die GAP in ein trans-
formatives Instrument zu entwickeln, welches den 
Übergang des Agrarsektors hin zu mehr ökologischer 
Nachhaltigkeit begleitet und unterstützt. Hierzu gehö-
ren eine unmittelbare Reduktion der flächengebunde-
nen Direktzahlungen und ein Ausbau der Förderung 
ökologischer Leistungen. Dementsprechend sollte der 
Klimaschutz in der GAP im Rahmen einer wirksamen 
Kohlenstoffbindung in Böden (Kapitel 10) sowie der 
oben beschriebenen Maßnahmen deutlich ausgebaut 
werden.

13	 Hierbei richtet sich die Anzahl der gehaltenen Nutztiere nach der zur Verfügung stehenden, landwirtschaftlichen Fläche.

8.3 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 2040
Die Entwicklung nach 2030 resultiert aus der Fortset-
zung und Entfaltung des implementierten Maßnah-
men- und Instrumentenmixes im Agrar- und Ernäh-
rungsbereich:

Die Einführung einer CO2-Bepreisung in der Land-
wirtschaft, u. U. über die Integration in den EU-ETS, 
unter Berücksichtigung möglicher Zielkonflikte z. B. 
gegenüber Biodiversität, baut auf dem Verursacher-
prinzip auf, bietet Anreize sparsamer mit treibaus-
gasintensiven Verfahrensweisen, Produkten und 
Betriebsmitteln umzugehen und reduziert so die 
Emissionen. Mit der Etablierung eines Runden Ti-
sches für einen gerechten Wandel der Wertschöp-
fungskette wird die Transformation begleitet. 

Auf Seiten der Produktion entfalten die vor 2030 ent-
wickelten Instrumentenbündel im Bereich der Tier-
haltung und des Pflanzenbaus ihre volle Wirkung 
und werden ambitioniert fortgesetzt. Die implemen-
tierten anreizbasierten und regulatorischen Maßnah-
men setzen eine deutliche Verringerung des Nutztier-
bestands in Gang und etablieren eine flächendeckend 
ökologisch nachhaltige Tierhaltung. Die Emissionen 
aus der Verdauung und dem Wirtschaftsdüngerma-
na-gement sinken, und durch die Verringerung regi-
onaler Viehbesatzdichten sinken auch die Stick-stof-
füberschüsse. In Kombination mit technischen 
Maßnahmen wie der emissionsarmen Ausbringung 
des Stickstoffs oder der Vergärung der Wirtschafts-
dünger verringern sich die Stickstoffemissionen in 
Form von direkten und indirekten Lachgasemissio-
nen aus landwirtschaftlichen Böden. Die Zahlungen 
in der GAP nach 2034 werden ausschließlich an 
ökologische Leistungen der Betriebe gekoppelt, 
flächengebundene Direktzahlungen werden einge-
stellt. Darüber hinaus werden die Emissionen aus 
dem landwirtschaftlichen Energieverbrauch (mobil 
und stationär) durch die Steigerung der Energieeffi-
zienz und durch Umstellung auf erneuerbare Energie 
stark gesenkt. Erreicht wird dies mit der Weiterent-
wicklung und dem Ausbau des Bundesprogramms 
Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau. Zusätzlich wirken die Maßnahmen und 
Instrumente aus dem Verkehrs- und Gebäudebereich. 
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Die Ergebnisse des CARESupreme-Szenarios zeigen, 
dass die Emissionen mit den entsprechen-den Inst-
rumenten bis zum Jahr 2045 auf 23,2 Mio. t CO2-Äq. 
und damit um über 70 Prozent gesenkt werden kön-
nen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Ernäh-
rung maßgeblich hin zu einer pflanzenbetonten 
Ernährung verändert, Tierbestände erheblich sin­
ken und technische Maßnahmen zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen pro produzierter 
Produkteinheit erfolgreich etabliert werden. Seit 
einigen Jahren geht der Konsum von Schweine- und 
Rindfleisch zwar tatsächlich zurück, ist jedoch noch 
deutlich von Empfehlungen wie denen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) und der Pla-
netary Health Diet der EAT-Lancet-Kommission ent-
fernt14. Eine Ernährungs- und Produktionsumstellung 
innerhalb der nächsten 20 Jahre, wie in CARESupre-
me angenommen, ist daher sehr ambitioniert und ver-
bunden mit einer hohen gesellschaftlichen Verände-
rungsbereitschaft, was die Erreichung der jeweiligen 

14	 In Bezug auf Milchprodukte empfiehlt die DGE eine deutlich höhere Menge als die EAT-Lancet-Kommission, so dass deren Konsum deutlich über den Empfehlungen 
der Planetary Health Diet liegt.

Ziele ungewiss erscheinen lässt. Ähnliches gilt für 
den nötigen langfristigen Prozess zum Umbau der 
Tierhaltung. Ergebnisse eines vom  Umweltbundesamt 
beauftragten F&E-Vorhabens zeigen, dass sich die 
Emissionen mit einer Kombination aus technischen 
und strukturellen Maßnahmen um rund 17 Mio. t ge-
genüber 2023 auf rund 45 Mio. t senken ließen (vgl. 
Dreisbach et al. 2025b). Für die Erreichung der in 
Kap. 2 genannten JEM wäre folglich, neben der voll-
ständigen Umsetzung der technisch-strukturellen 
Maßnahmen, eine Umstellung der Ernährung und die 
Reduktion der Tierbestände erforderlich. Diese müss-
te jedoch nicht in dem Ausmaß erfolgen, wie es im 
CARE Supreme-Szenario angenommen wurde. 



9	 Abfallwirtschaft inklusive Abwasserwirtschaft 

FÖRDERN
	▸ Belüftung von Altdeponien
	▸ Sanierung bestehender Deponie
gasfassungssysteme

FORDERN
	▸ Abfallannahmekriterien der Deponie
verordnung weiterhin einhalten

	▸ Bioabfall-Getrennterfassung steigern und 
Stand der Technik und Emissionsminderung 
der Behandlung verbessern

	▸ Reduktionsziel für Lebensmittelabfälle 
von 50 Prozent

FÖRDERN
	▸ Anteil der Vergärung bei Verwertung 
der Bioabfälle erhöhen

FORDERN
	▸ Stand der Technik der Bioabfallbehandlung 
verbessern und Abfallannahmekriterien 
auf Deponien weiterhin einhalten 

	▸ Monitoring der Treibhausgasemissi-
onen von Kläranlagen und Ableitung 
entsprechender Maßnahmen

	▸ Betriebsoptimierung von Kläranlagen zur 
Reduktion der Lachgasemissionen

5*

2024

 Projektionen*

4 CARESupreme

3

2035

 Projektionen*

3,6
CARESupreme

3

2040

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

ABFALL inkl. ABWASSER

Erreichbare Emissionsmenge
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.
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9.1 Einleitung
Der KSG-Sektor „Abfallwirtschaft und Sonstiges“ 
teilt sich auf in die Segmente Abwasserwirtschaft 
und  Abfallwirtschaft (Deponie, biologische Abfall-
behandlung, sonstige Verfahren). Relevante Treib-
hausgase sind hier vor allem Methan und Lachgas. 
Im Jahr 2022 emittierte der Sektor 5,7 Mio. t CO2-Äq., 
dies  waren 86 Prozent weniger als noch im Jahr 1990, 
in dem die sektoralen Emissionen sich auf 41,5 Mio. t 
CO2-Äq. beliefen. 

Den wesentlichen Beitrag zu dieser zurückliegenden 
Reduktion hat die Beendigung der Deponierung un-
vorbehandelter Siedlungsabfälle geleistet, die im Juni 
2005 wirksam wurde. Das Verbot wurde 1993 in der 
Technischen Anleitung Siedlungsabfall festgelegt, 
2001 in der Abfallablagerungs-Verordnung fortge-
schrieben und ist jetzt in den Abfallannahmekriterien 
der Deponieverordnung wirksam verankert, u. a. mit 
dem Parameter Gesamtkohlenstoffgehalt (TOC). Die 
Methanbildung der Deponien vermindert sich so na-
türlicherweise kontinuierlich. Durch den umweltpo-
litisch wünschenswerten Ausbau der getrennten Bio-
abfallsammlung und -behandlung (Vergärung und/
oder Kompostierung) steigen seit 1990 die Emissio-
nen der biologischen Abfallbehandlung.

Für den NID 2025 (noch nicht veröffentlicht) hat der 
Abwassersektor für das Berichtsjahr 2023 wie auch 
schon in den Vorjahren Gesamtemissionen von ca. 
2 Mio. t CO2-Äq. berichtet (CH4: ca. 0,9 Mio. t CO2-Äq.; 
N2O: ca. 1 Mio. t CO2-Äq.). 

Laut Projektionen 2025 übererfüllt der gemeinsame 
Sektor aus Abfall- und Abwasserwirtschaft die ange-
passte Jahresemissionsmenge von 5,8 Mio. t CO2-Äq. 
in 203015 leicht und erreicht voraussichtlich 4,3 Mio. t 
CO2-Äq. Bis 2040 verbleibt der Sektor relativ konstant 
bei ca. 3,6 Mio. t CO2-Äq. (Wehnemann et al. 2025). 
Während ein Großteil des Minderungspotentials be-
reits ausgeschöpft ist, ist durch Optimierung bestehen-
der Instrumente eine weitere Reduktion umsetzbar. 

15	 Die Jahresemissionsmengen wurden nach § 4 (2) KSG angepasst und liegen entsprechend dem Stand vom 15.03.2025 vor (UBA 2025a).

9.2 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
In Folge des Ablagerungsverbots unvorbehandelter 
Siedlungsabfälle und der einhergehenden Abfall­
annahmekriterien für Deponien sinken die 
Methan emissionen natürlicherweise auf ca. 1 Mio. t 
CO2-Äq. in 2030. Zur Beschleunigung werden, aus 
den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative, 
 finanzielle  Förderungen für die Sanierung beste­
hender Deponiegas-Fassungssysteme bis 2026 
sowie die Alt deponiebelüftung bereitgestellt. 

Die Steigerung der Behandlungskapazitäten werden 
durch organisatorische und technische Verbes­
serungen der Bioabfallbehandlung ausgeglichen. 
Die nicht vermeidbaren Restemissionen tragen wei-
tere ca. 1 Mio. t CO2-Äq. Jährlich bei. Die Lebens­
mittelabfallvermeidung zur Erreichung des in UN 
Sustainable Development Goal 12.3 sowie der Na-
tionalen Kreislaufwirtschaftsstrategie formulier-
ten  Reduktionsziels von 50 Prozent bis 2030 wirkt 
 unterstützend.

9.3 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 2040
Durch Verbesserungen beim Stand der Technik 
und der Emissionsminderung sollen trotz des stei-
genden Ausbaus der Vergärung von Bioabfällen die 
Treibhausgasemissionen im Jahr 2040 bei ca. 1 Mio. t 
CO2-Äq. jährlich verbleiben. Bei Einhaltung der Ab­
fallannahmekriterien werden die Methanemissi-
onen aus Deponien im Jahr 2040 natürlicherweise 
auf ca. 0, Mio. t CO2-Äq. sinken, und weiter mit Be-
lüftungsmaßnahmen ergänzt. Erwartbar ist eine Ge-
samtemission der Abfallwirtschaft von ca. 1,5 Mio. t 
CO2- Äq. in 2040.

Sowohl im Zeitrahmen bis 2030, als auch von 
2030 bis 2040 kann im Abwasserbereich durch 
Betriebs optimierung und Messungen in Klär­
anlagen eine deutliche Reduktion insbesondere bei 
Lachgas stattfinden. Dabei spielt auch das durch Art. 
21 der Kommunalabwasserrichtlinie (EU)2024/3019 
geforderte Monitoring eine entscheidende Rolle.
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FÖRDERN
	▸ Fokus: Waldschutz/-erhalt und Waldumbau
	▸ Wiedervernässung von 5 Prozent drainier-
ter organischer Böden

	▸ Stärkung Humusaufbau (mineralische 
Böden) & Schutz der Kohlenstoffvorräte 
(organische Böden) in der GAP

FORDERN
	▸ Reduktion der Laubholzentnahme 
um 2 Mio. m³/Jahr

	▸ Ausstieg aus der Torfnutzung im 
Hobbybereich bis 2026

	▸ Optimierung von 80 Prozent 
der Feuchtgebiete

FÖRDERN
	▸ Fokus: Waldmehrung, Vorratsaufbau 
und Waldumbau

	▸ Wiedervernässung von 75 Prozent 
organischer Böden

	▸ Zusätzliche Anreize für Humusaufbau 
(mineralische Böden) & Schutz der 
Kohlenstoffvorräte (organische Böden)

FORDERN
	▸ Reduktion der Laubholzentnahme 
um 3,5 Mio. m³/Jahr

	▸ Vollständiger Ausstieg aus 
der Torfnutzung & dem -abbau

	▸ Optimierung von 95 Prozent 
der Feuchtgebiete

Zentrale Maßnahmen/Instrumente

LULUCF

Erreichbare Emissionswirkung bis 2040
Mengenangaben in Mio. t CO2-Äq.

MOORBODENSCHUTZ*

WALDKLIMASCHUTZ

AGROFORST

-23
-13

-10

* einschließlich Feuchtgebiete
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10.1 Einleitung
Im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) werden einerseits Treib-
hausgasemissionen (Quellen) freigesetzt und anderer-
seits Kohlenstoff (Senken) eingebunden. Klimaschutz-
maßnahmen im LULUCF-Sektor zielen darauf ab eine 
negative Sektorbilanz, also eine Senke, zu erreichen. 

In Hinblick auf die Berichterstattung im LULUCF-Sek-
tor ist zu beachten, dass CO2- und CH4-Emissionen aus 
Böden im LULUCF-Sektor, wohingegen N2O-Emissio-
nen im Sektor Landwirtschaft erfasst werden. Aus die-
sem Grund können Maßnahmen und Instrumente zwi-
schen diesem Kapitel und Kapitel 8 (Landwirtschaft) 
nicht immer eindeutig voneinander getrennt werden.

Bis 2030 müssen laut KSG im LULUCF-Sektor mindes-
tens -25 Mio. t CO2-Äq. eingebunden werden. Demge-
genüber steht eine derzeit stark positive Treibhaus-
gas-Sektorbilanz in Höhe von jährlich 73 Mio. t CO2-Äq. 
im Zeitraum 2018 bis 2023. Diese Entwicklung ist vor 
allem auf den Ausfall der Waldsenke ab 2018 unter 
anderem aufgrund der hohen Kalamitäten durch die 
Hitze- und Trockenperioden zurückzuführen (BMEL 
2024). Im Zeitraum 2030 bis 2040 zeigen die Projekti-
onen keine Trendumkehr (Wehnemann et al. 2025). 

Landbasierte Klimaschutzmaßnahmen wirken cha-
rakteristisch über längere Zeithorizonte und die Effek-
te werden zeitversetzt in der Inventarberichterstattung 
offengelegt. Das bedeutet, dass Maßnahmen grund-
sätzlich langfristig angelegt werden müssen. Um das 
Ziel von mind. -40 Mio. t CO2-Äq. für 2040 laut KSG 
zu erreichen, müssen bereits bis 2030 starke Anstren-
gungen unternommen und diese bis 2040 konsequent 
weitergeführt werden.  Von besonderer Bedeutung 
sind Klimaschutzmaßnahmen für Wälder und Moor-
böden sowie die Anlage von Agroforst. 

Bei Umsetzung von Maßnahmen sollten die terres-
trischen Ökosysteme grundsätzlich ganzheitlich in 
den Blick genommen werden, Wechselwirkungen 
antizipiert und die Synergien zwischen Klima- und 
Biodiversitätsschutz gestärkt werden. Nur so kön-
nen leistungsfähige und resiliente Ökosysteme, und 
deren vielfältige Funktionen für die Klimawandel
anpassung und Gesellschaft, geschaffen werden. Die 
gesellschaftliche Einbindung und deren Akzeptanz 
für eine gelungene Umsetzung der nachfolgend auf-
gezeigten Roadmap und erfolgreichen natürlichen 
 Klimaschutz sind unabdingbar. 

10.2 Zentrale  Maßnahmen & Instrumente 
bis 2030
Auf Basis der Modellierungsergebnisse zeigt das 
Umweltbundesamt wie durch unverzügliches und 
ambitioniertes Handeln der LULUCF-Sektor wie-
der auf Zielkurs gebracht werden kann. Der Zielwert 
für 2030 wird aufgrund der Schadensentwicklung 
im Wald und der genannten längeren Wirkzeiten 
erst nach 2030 erreicht. Die Modellierungen erfolg-
ten klimasensitiv, das heißt, dass die historische 
Emissionsbilanz im Wald bereits verlässlich abgebil-
det ist. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der 
vierten Bundeswaldinventur berücksichtigt, siehe 
Harthan et al. (2025a und insbesondere 2025b, in 
 Veröffentlichung).  

Mit Blick auf den Waldklimaschutz geht es in den 
verbleibenden Jahren bis 2030 zunächst um die Si-
cherung des Kohlenstoffspeichers Wald. Dafür ist ein 
ambitionierter und zügiger Umbau labiler ( Nadel-)
Reinbestände hin zu ökologisch stabilen, klimaresili-
enten Mischwäldern auf den Weg zu bringen. Es kann 
gezeigt werden, dass zudem eine reduzierte Laubhol-
zentnahme in Höhe von 2 Mio. m³/Jahr bis 2030 ge-
genüber der durchschnittlichen Entnahme von 2013 
bis 2017 einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des 
Kohlenstoffspeichers leisten kann. Dies entspricht 
in etwa einem Drittel des in 2023 eingeschlagenen 
Laubholz für Energiezwecke (sogenanntes Energie-
holz) (Destatis 2024). Darüber hinaus sind die vor-
handenen Kalamitätsflächen entsprechend zügig 
wiederzubewalden. Dabei sollte Naturverjüngung 
und natürliche, ungelenkte Sukzession und Wald
entwicklung Vorrang vor Pflanzung und Saat haben 
(EU KOM 2023, BfN 2020).

Parallel zum Waldklimaschutz muss die  ambitionierte 
Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der 
Nutzung von langlebigen Holzprodukten, vor 
allem auch im Bausektor, vorangetrieben  werden. 
Dazu sind Anreize von Nöten, die die Nachfrage 
nach Holzsegmenten zur energetischen Nutzung 
wie Scheitholz, Hackschnitzel, Holzpellets verrin-
gern (Herrmann et al. 2025, in Veröffentlichung). 
Gemäß der Modellierungsergebnisse kann der Zu-
fluss in den Holzproduktspeicher entsprechend um 
3,3 Mio. m³/Jahr bis 2030 erhöht werden (Harthan 
et al. 2025b, in Veröffentlichung).
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Ein zentraler Hebel, um Emissionen zu senken, ist 
die Wiedervernässung von Moorböden und der 
 Moorbodenschutz. Die Emissionen aus organischen 
Böden liegen jährlich bei 50–60 Mio. t CO2-Äq. (2014–
2023). Im Jahr 2023 entsprachen die Emissionen aus 
organischen Böden rund 7 Prozent der Gesamtemis-
sionen Deutschlands. Dabei geht es in erster Linie um 
Emissionen aus trockengelegten und landwirtschaft-
lich genutzten Flächen, deren Anteil bei über 80 Pro-
zent liegt (Gensior et al. 2025). Demgegenüber steht 
der relativ geringe Flächenanteil dieser drainierten 
Böden im Vergleich zur gesamten landwirtschaftlich 
genutzten Fläche (Ackerland und Grünland) in Höhe 
von ca. 7 Prozent (UBA 2024a, UBA 2025c). Durch die 
Anhebung der Wasserstände können diese Emissio-
nen erheblich reduziert werden. Da die ursprüngliche 
Bewirtschaftung in der Regel nicht fortgeführt wer-
den kann, müssen Kompensationen und Anreize für 
alternative Bewirtschaftungsformen für nasse Moor-
standorte (Paludikultur) gestärkt werden. 

Um die Kohlenstoffvorräte in Feuchtgebieten zu 
schützen, müssen die Wasserstände bestehen­
der Feuchtgebiete optimiert werden. Damit wird 
sichergestellt, dass diese Flächen nicht trockenfal-
len. Bereits vor 2030 sollten geeignete Instrumente 
auf den Weg gebracht werden, um die Wasser stände 
auf 80 Prozent der bestehenden Flächen bis 2030 
zu optimieren. 

Torf bezeichnet teilweise zersetztes Pflanzenmaterial 
und befindet sich in den oberen Schichten von Moo-
ren. Abgebaut kommt Torf vor allem im Gartenbau zur 
Anwendung und führt jährlich zu rund 2 Mio. t CO2-
Äq. (Gensior et al. 2025). Im Einklang mit der Torf-
minderungsstrategie des BMEL sollten Torfprodukte 
ab 2026 nicht mehr im Hobbygartenbereich einge-
setzt werden (BMEL 2022). Mit der Perspektive des 
langfristigen Torfausstiegs, auch im Erwerbsgarten-
bau, ist es wichtig schon heute den Produktionspfad 
zu verändern. Um Verlagerungseffekte durch Impor-
te zu verhindern (sog. Leakage-Effekt) ist zeitglich ein 
Umstieg auf Torfersatzprodukte zu forcieren bzw. auf 
Torf zu verzichten (z. B. torffreie Blumenerden). 

Gesunde, humusreiche Böden spielen eine zentra-
le Rolle für den Klimaschutz sowie für die Boden-
fruchtbarkeit und damit für die landwirtschaftliche 
Wertschöpfung. Die Entwicklung des Humusgehalts 
ist dynamisch und standort- sowie bewirtschaf-
tungsabhängig. Einen Beitrag zum langfristigen Hu­
muserhalt und dauerhaften Aufbau leisten u. a. 
mehrgliedrige Fruchtfolgen in Verbindung mit Zwi-
schenfrüchten insbesondere Leguminosen, z. B. Lu-
pine, Klee, Luzerne und Erbse sowie der Dauergrün-
landerhalt. Auch muss der Anbau von Gehölzen als 
Agroforstelemente (kurz: Agroforst) sukzessive ge-
stärkt werden. Zu diesem Zweck sollten neben den 
nationalen auch die europäischen förder- und ord-
nungsrechtlichen Instrumente wie die GAP entspre-
chend angepasst werden (Balzer et al. 2025, noch 
nicht veröffentlicht).

Ein weiterer Hebel zur Emissionsreduzierung ist die 
Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme. 
 Werden Flächen zu Siedlungs- und Verkehrs zwecken 
 erschlossen, werden insbesondere bisher land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen  umgewandelt. 
Durch die Versieglung verlieren diese Flächen ihre 
Senkenwirkung. Aktuell liegt die Flächenneuin
anspruchnahme bei 52 ha pro Tag (2020–2023). 
 Diese sollte schnellstmöglich und ambitioniert auf 
30 ha/Tag bis 2030 verringert werden. 

https://www.thuenen.de/de/themenfelder/klima-und-luft/emissionsinventare-buchhaltung-fuer-den-klimaschutz/treibhausgas-emissionen-lulucf
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10.3 Zentrale Maßnahmen & Instrumente 
2030 bis 2040
Das Maßnahmen- und Instrumentenspektrum für die 
Zielerreichung im LULUCF-Sektor muss bis 2040 (und 
darüber hinaus langfristig) fortgeführt werden. 

In Hinblick auf den Waldklimaschutz muss der 
Waldumbau und extensive Bewirtschaftung der Be-
stände fortgeführt werden. Die Waldmehrung durch 
Erstaufforstung sowie natürlicher Sukzession soll-
te beispielsweise auf wenig ertragreichem Ackerland 
umgesetzt werden. Der Vorratsaufbau im Einklang 
mit einem hohen Struktur- und Artenreichtum ein-
schließlich einer weiteren Erhöhung des Totholzan-
teils sollte möglichst einer konsequenten Einzelbaum-
bewirtschaftung, d.h. Erziehung starker Bäume mit 
wertvollem Holz und einzelstamm- bis gruppenweise 
Nutzung, unterliegen. Modellergebnisse zeigen, dass 
zu diesem Zweck eine reduzierte Laubholzentahme in 
Höhe von 3,5 Mio. m³/Jahr bis 2040 erforderlich ist. 
Durch einen Mix aus Anreizen wie Förderungen und 
ordnungsrechtlichen Instrumenten kann die Walds-
enke erheblich gestärkt werden (Annahme: mittlere 
natürliche Störungen). 

Neben der Sicherung und dem weiteren Ausbau der 
Waldsenke, ist die weitere Erhöhung des Holzpro­
duktspeichers notwendig. Zum einen durch ge-
steigerten Zufluss in den Holzproduktspeicher um 
18,8 Mio. m³/Jahr bis 2040 zum anderen durch eine 
Verringerung bzw. Verzögerung des Abflusses aus 
dem Produktspeicher. Dazu gehört eine ambitio-
nierte Umsetzung der Maßnahmen der Charta für 
Holz 2.0 zusammen mit dem Kaskadenprinzip in 
den Wertschöpfungsketten der Holzindustrie sowie 
ein weitestgehender Verzicht auf die energetische 
 Holznutzung. 

Nach 2030 stellen holzige Dauerkulturen (Agroforst) 
eine zentrale Maßnahme für den Humuserhalt und 
-aufbau auf landwirtschaftlichen Böden dar und 
sollten forciert werden. Gleichzeitig müssen die Maß-
nahmen wie mehrgliedrige Fruchtfolgen in Verbin-
dung mit Zwischenfrüchten insbesondere stickstoff-
bindende Pflanzen sowie der Dauergrünlanderhalt 
beibehalten werden (siehe Kapitel 10.2). In der Sum-
me können durch den Anbau von Dauerkulturen bzw. 
die Anlage von Agroforst 10 Mio. t CO2-Äq. in 2040 re-
duziert werden.

Die Wiedervernässung drainierter organischer 
 Böden muss insbesondere nach 2030 in die  Fläche 
gebracht werden. So sollen bis 2040 insgesamt rund 
drei Viertel aller drainierten Moorflächen, etwa 
954.650 ha, wiedervernässt werden. Zu weiteren 
Emissionseinsparungen führt der vollständige Aus­
stieg aus der Torfnutzung, d.h. einschließlich im 
Erwerbsgartenbau, und aus dem Torfabbau, die bis 
2040 zu vollziehen sind. Dabei müssen, wie im Hob-
bybereich, Vorkehrungen, getroffen werden um Tor-
fimporte zu vermeiden. Empfehlenswert ist in diesem 
Kontext die Umsetzung einer Nullnutzungsstrategie 
auch innerhalb der EU. Für den Schutz der Kohlen­
stoffvorräte bestehender Feuchtgebiete sollten 
die Wasserstände möglichst auf 95% der Flächen bis 
2040 optimiert sein. Zusammen genommen können 
durch Wiedervernässung und die Optimierung von 
Wasserständen in Feuchtgebieten sowie durch redu-
zierten Torfabbau 22 Mio. t CO2-Äq. in 2040 gemin-
dert werden.

In Hinblick auf die Reduzierung der Flächen­
neuinanspruchnahme gilt es den ambitionierten 
Zielpfad fortzusetzen und bis 2040 etwa 15 ha pro 
Tag zu erreichen (bis 2050 schließlich Netto-Null). 
 Weniger Flächeninanspruchnahme führt zudem zu 
 weniger Druck auf landwirtschaftlichen Flächen, 
was sich unter anderem positiv auf die Notwendigkeit 
 eines kontinuierlichen Erhalts von Dauergrünland 
 niederschlägt.

Um den LULUCF-Sektor zurück auf den Zielpfad zu 
bringen, muss eine Offensive für den Waldklima­
schutz, Moorbodenschutz einschließlich reduzier­
ten Torfabbau und Agroforst aufgesetzt werden. 
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11	 Langfrist  ige Negativemissionen

16	 Unter Berücksichtigung der methodischen Änderungen und Bundeswaldinventur bzw. Bezug zur Submission 2025.
17	 Die nun in der Bundeswaldinventur IV berichtete historische Waldentwicklung ist in diesem Szenario bereits vorab antizipiert worden und somit berücksichtigt.

Weitreichende Minderungen im Zeitraum von 2030 
bis 2040 sind grundlegend, um das Zieljahr für die 
deutsche Netto-Treibhausgasneutralität 2045 über-
haupt in den Blick fassen zu können (siehe Kapitel 2). 
Zunehmende Kosten, strukturelle Hürden und lange 
Investitionszyklen werden die letzten Minderungs-
schritte besonders herausfordern. Umso wichtiger 
ist es, dass frühzeitig Emissionspfade eingeschla-
gen werden, mit denen frühzeitig die Restemissio-
nen im Zieljahr minimiert werden und zugleich nicht 
nur der Ausstoß in die Atmosphäre, sondern bereits 
die Erzeugung von Treibhausgasen in den Fokus ge-
nommen werden. Denn zum einen müssen die Res-
temissionen mithilfe von Negativemissionen ausge-
glichen werden, um die Netto-Null zu erreichen. Eine 
besondere Bedeutung hierfür spricht § 3a KSG dem 
LULUCF-Sektor zu: Der LULUCF-Sektor soll als  Senke 
-41 Mio. t. CO2-Äq. im Jahr 2045 beisteuern (siehe Ka-
pitel 10). Als Ergänzung hierzu sieht das KSG unter 
§ 3b per Rechtsverordnung festzulegende, technische 
Senkenziele für die Jahre 2035, 2040 und 2045 vor. 
Ob und in welchem Umfang technische Negativemis-
sionen für eine Zielerreichung im Jahr 2045 benötigt 
werden, hängt fundamental mit den Minderungsan-
strengungen in den Sektoren und einer Kraftanstren-
gung zum Erreichen des LULUCF-Ziels zusammen. 
Zum anderen beansprucht eine CCS-basierte Minde-
rung, also die Abscheidung und Einspeicherung von 
fossilem Kohlenstoff, dieselben Injektions- und Ein-
speicherungskapazitäten wie die beiden zentralen 
technischen Negativemissionsmethoden BECCS und 
DACCS und ist ähnlichen Unsicherheiten ausgesetzt. 

Das CARESupreme-Szenario zeigt16, dass Treibhaus-
gasneutralität im Jahr 2045 mit geringen Mengen 
technischer Senken durch ambitionierte Minderungs-
strategien und einen konsequenten, intensivierten Auf-
bau der natürlichen Senken erreichbar ist. Dafür sind 
zwingend die in den Kapiteln 3 bis 10 vorgeschlagen 
Instrumente und Maßnahme zwischen 2030 bis 2040 
umzusetzen. Nur so kann der LULUCF- Sektor die 
im CARESupreme-Szenario im Jahr 2045 berechne-
ten Restemissionen (Brutto-Emissionen) in Höhe von 
46 Mio. t. CO2-Äq. größtenteils kompensieren. 

Die Zielerreichung der Treibhausgasneutralität kann 
durch einen moderaten Einstieg in die technischen 
Kohlenstoffsenken erfolgen. Der massive Ausbau der 
LULUCF-Senke wird durch einen Hochlauf der tech-
nischen Senken ergänzt und es folgt auf anfängli-
che CO2-Abscheidungs- und Einspeicherungsmen-
gen von -1 Mio. t. CO2-Äq. im Jahr 2035 ein Hochlauf 
auf -3 Mio. t. CO2-Äq. in 2040 und -6 Mio. t. CO2-Äq. 
in 2045.17 Der Einstieg an thermischen Abfallver-
brennungsanlagen ist empfehlenswert, weil dort die 
lock-in Effekte am geringsten sind und dort einge-
setzte Biomasse am Ende einer langen Nutzungs-
kaskade steht. Technische Senken sollten nicht als 
Ersatz für verpasste Minderungen und eine zu ge-
ringe  LULUCF-Senke eingeplant werden. Technische 
Negativemissionstechnologien befinden sich über-
wiegend in frühen Entwicklungsstufen (Smith et al. 
2024) und/oder weisen teilweise geringe Potentiale in 
Deutschland auf. Die Komponente der CO2-Abschei-
dung und Einspeicherung zeigt vergleichsweise hohe 
Kosten gegenüber natürlichen Senken und anderen 
Minderungsoptionen, die absehbar kaum Innovati-
onssprünge aufweisen werden, da sie teilweise  (siehe 
Enhanced-Oli-Recovery, EOR) lange etabliert und op-
timiert sind (Gothe et al. 2024). Sie bieten keine Syn-
ergien zu anderen Umweltzielen, jedoch zahlreiche 
Ressourcenkonflikte, insbesondere zur Landnut-
zung und einer nachhaltigen Nutzung der Biomasse 
(Günther, Ekhardt 2023). Ein moderates Niveau un-
terstreicht daher, dass Treibhausgasneutralität nicht 
maßgeblich auf technischen Senken basieren sollte. 
Es schafft zugleich Planungssicherheit für Investiti-
onen und verhindert einen überzogenen und damit 
 ineffizienten oder verfrühten Infrastrukturaufbau. 
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Die Menge erzeugter Treibhausgase im Jahr 2045 mit 
48 Mio. t CO2-Äq. im Szenario CARESupreme ist im 
Vergleich zu anderen geläufigen Treibhausgasneu-
tralitätsszenarien (65-95 Mio. t CO2-Äq.) (Dambeck 
et al. 2021, ABB AG et al. 2019, BCG 2021, Nessel-
hauf et al. 2024) gering (Gores et al. 2025, noch nicht 
veröffentlicht). Die CO2-Abscheidung muss auf die 
Abscheidung an thermischen Abfallbehandlungs-
anlagen und anschließende Speicherung (Waste In-
cineration Carbon Capture and Storage, WACCS) zu-
nächst beschränkt bleiben, um die Vermeidung der 
erzeugten Treibhausgase nicht zu torpedieren.18 An 
thermischen Abfallbehandlungsanlagen entstehen 
nur begrenzte lock-in Effekte. Denn die Emissions-
minderung für den fossilen Anteil an diesen Anla-
gen muss früher, nämlich zu Beginn der Prozessket-
te bei der Produktion von Konsumgütern ansetzen. 
Später erhöht der steigende biogene Anteil im Abfall, 
auch bei insgesamt rückläufigem Biomassebedarf, 
das Potential für die Abscheidung und Speicherung 
von Emissionen mit negativer Treibhausgaswirkung 
(Bioenergy Carbon Capture and Storage, BECCS).19 Im 
CARE Supreme-Szenario sind beispielsweise CO2-Ab-
scheidungsanlagen an zunächst 5 Prozent (2035), 
dann 30 Prozent (2040) und letztendlich (2045) an 
60 Prozent der Müll-Heizkraftwerke installiert. Die 
dabei generierten -6 Mio. t CO2-Äq. müssen absehbar 
kontinuierlich jedes Jahr abgeschieden und die not-
wendigen Injektions- und Speicherkapazitäten sicher-
gestellt werden, um Negativemissionen über lange 
Zeiträume hinweg gewährleisten zu können.

Dieser Rahmen für einen moderaten Hochlauf von 
technischen Negativemissionen und die Funktion 
des § 3b als Ergänzung zur tragenden Säule der na-
türlichen Senke, sollte bei der „Langfriststrategie 

18	 Es ist zu erwarten, dass Entnahmen über Pflanzenkohle und beschleunigte Verwitterung ebenfalls in Deutschland stattfinden werden, jedoch wurden sie aufgrund der als gering 
angenommenen Mengen im Szenario nicht berücksichtigt.

19	 Ein zukünftig erwarteter Anteil von Kunststoffen auf Basis von atmosphärischen Kunststoffen kann in Kombination mit WACCS ebenfalls Negativemissionen generieren.  
Allerdings ist dies aus Konsistenzgründen in CARESupreme nicht der Fall, weil die DAC-Abscheidung im Ausland stattfinden und die Entnahme dort bilanziert wird.

Negativemissionen für den Umgang mit unvermeid-
baren Restemissionen“ (LNe) mitgedacht werden. 
Denn gelingt es nicht, eine ambitionierte Vermei-
dungsstrategie, die vor allem die Erzeugung von 
Emissionen und nicht nur die Freisetzung von Emis-
sionen adressiert, und eine Stärkung des LULUCF-
Sektors zu etablieren wie CARESupreme zeigt (Hart-
han et al. 2025a, in Veröffentlichung, Purr et al. 
2025), hat dies enorme Konsequenzen. Für Treibhaus-
gasneutralität bestünde Bedarf nach einer um bis zu 
Faktor 10 höheren technischen Entnahmemenge in-
klusive eines drastischen Aufbaus von DACCS. Dies 
wäre mit dauerhaft höheren Injektions- und Speicher
kapazitäten sowie zusätzlichen Kosten, Stromver-
brauch und Transportkapazitäten in Deutschland 
verbunden sowie einer Abhängigkeit der Zielerrei-
chung von der  Realisierung dieser Mengen techni-
scher Negativemissionen. Die jüngsten Erkenntnis-
se zeigen begrenzte jährliche Injektionskapazitäten 
und Einspeicherungspotentiale in der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone (AZW) der deutschen Nord-
see ( Wallmann, Geostor Konsortium, 2025). Mit Blick 
darauf entstünden zur Erreichung des nationalen 
Klimaziels langfristig ausgerichtete Kooperations-
notwendigkeiten zu Einspeicherungsmöglichkeiten, 
vor allem im Kontext der EU. Gleichzeitig ist unbe-
nommen, dass bei einer globalen Transformation zur 
Treibhausgasneutralität Negativemissionstechnolo-
gien und -infrastrukturen erforderlich sind. Aus die-
sen Perspektiven entstehen in Deutschland durch die 
ambitionierte Reduktion von Treibhausgasen sowie 
einem moderaten Pfad der Entwicklung von Negative
missionstechnologien auch  Innovationschancen in 
der Maschinenbau- und  Technologiebranche.

Tabelle 1

Empfehlung zum Hochlauf technischer Senken 2035 bis 2045 in Deutschland

2035 2040 2045

Mio. t CO2

Hochlauf technischer Senken  
(Größenordnung)

-1 -3 -6

Quelle: Harthan et al. 2025a (in Veröffentlichung)
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